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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank, dass Sie sich für unsere Hausratversicherung VARIO interessieren. 

 

Mit den Ihnen hier vorliegenden Verbraucherinformationen können Sie sich umfassend über unsere Gesellschaft, die 

Hausratversicherung und deren Bestimmungen und Bedingungen informieren. Ferner erhalten Sie wichtige Hinweise zu 

gesetzlichen Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes. 
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I Produktinformationsblatt zur 
 Hausratversicherung VARIO 

 1 Produktinformationsblatt zur Hausratversicherung VARIO 

 
 
 
Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die angebotene Versicherung ge-
ben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, 
dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. 
 
 
1. Art der Versicherung 
 
 
 
2. Umfang der 
 Versicherung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Mindestanforderung  
für die Sicherung Ihrer 
Wohnung gegen  
Einbruchdiebstahl

Wir bieten Ihnen eine Hausratversicherung an. Grundlage sind die aktuellen 
Verbraucherinformationen sowie alle weiteren im Antrag genannten Besonde-
ren Bedingungen und Vereinbarungen. 
 
Versichert ist der gesamte Hausrat in der versicherten Wohnung/dem versicher-
ten Einfamilienhaus zum Neuwert. Dazu gehören alle Sachen, die in einem 
Haushalt zur Einrichtung, zum Gebrauch oder zum Verbrauch dienen. Wertsa-
chen einschließlich Bargeld sind bis zu bestimmten Entschädigungsgrenzen 
mitversichert. 
 
Ihr Hausrat wird in unserem Summentarif nach seinem Gesamtwert über eine 
individuell ermittelte Versicherungssumme festgelegt. 
 
Unsere Produktlinie VARIO Status beinhaltet bereits Schutz für die Gefahren 
Brand, Blitzschlag einschließlich Überspannungsschäden durch Blitzschlag, 
Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile 
oder seiner Ladung, Einbruchdiebstahl, Diebstahl aus Kraftfahrzeugen, 
Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen, Raub oder den Versuch einer solchen 
Tat, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Leitungswasser, Sturm oder Ha-
gel. 
 
Versichert sind auch die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Auf-
räumkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Transport- und Lagerkosten, 
Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskosten, Schlossänderungskos-
ten, Reparaturkosten für Gebäudebeschädigungen, Kosten für provisorische 
Maßnahmen, Bewachungskosten, Kosten zur Datenrettung sowie Hotelkosten. 
Beachten Sie hierbei die bedingungsgemäßen Entschädigungsgrenzen und 
Leistungsvoraussetzungen. 
 
Darüber hinaus bieten wir unsere Produktlinie VARIO Plus mit zusätzlichen 
Leistungsverbesserungen an. Der Versicherungsschutz erhöht sich beispiels-
weise um einen Vorsorgeschutz für die Haushaltsgründung von Kindern. Die 
Entschädigungsgrenze für Wertsachen in Wertschutzschränken, Schäden 
durch Überspannung oder grobe Fahrlässigkeit erhöhen sich dann jeweils bis 
zur vereinbarten Versicherungssumme. 
 
Zu beiden Produktlinien können Sie Ihren Versicherungsschutz bedarfsgerecht 
um folgende Bausteine ergänzen. 
 
Elementar: Versichert sind Überschwemmung, witterungsbedingter 

Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, 
Lawinen und Vulkanausbruch. 

Glas: Versichert sind Gebäude- und Mobiliarverglasungen am Ver-
sicherungsort. 

Fahrrad: Versichert ist der einfache Diebstahl von Fahrrädern und 
Fahrradanhängern. 

Sport: Versichert sind Sportgeräte wie z. B. Golfausrüstungen oder 
Reitsattel, die dauernd außerhalb der versicherten Wohnung 
aufbewahrt werden. 

Service-Paket: Mit unserem Service-Paket bieten wir Ihnen ein Notfall-
Telefon mit weitreichenden Assistance-Leistungen. 

 
Alle Außentüren eines Einfamilienhauses bzw. die Wohnungseingangstür bei 
einem Mehrfamilienhaus sind mit einem Zylinderschloss gesichert, bei dem der 
Schließzylinder nicht übersteht und der Sicherheitsbeschlag nicht von außen 
abschraubbar ist. Abweichungen oder Änderungen dieser Mindestanforderun-
gen sind nicht zulässig und können gegebenenfalls Ihren Versicherungsschutz 
gefährden. 
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4.  Beitrag 
  
  
 
 
 
5.  Ausschlüsse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Obliegenheiten bei  
 Vertragsschluss 
 
 
 
 
 
  
  
 
7.  Obliegenheiten während   

der Laufzeit des Vertrages 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Obliegenheiten bei Eintritt 

des Versicherungsfalles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Beginn und Ende des 
  Versicherungsschutzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Möglichkeiten der Been- 
digung des Vertrages 

 
Die Höhe Ihres Beitrags ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungs-
schutz und der Art der Zahlungsweise. Einzelheiten hierzu finden Sie in Ihrem 
Antrag unter Zahlungsweise und Laufzeit oder in unserem Angebot unter Bei-
tragszahlung. Beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige Angaben erst Ihrem 
Versicherungsschein entnehmen können. 
 
Eine Hausratversicherung, die sämtliche Schadenfälle umfasst, gibt es nicht. 
Jede Hausratversicherung enthält Ausschlüsse. Ausgeschlossen sind insbe-
sondere 
 
- vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
- Schäden durch Krieg oder Kernenergie 

 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Weitere wichtige Ausschlüsse finden 
Sie in den zugrunde liegenden VHB. 
 
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im An-
tragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach 
Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teil-
weise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag 
lösen. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 19 der VHB. 
 
Infolge von Neuanschaffungen oder Wertsteigerungen können die vereinbarte 
Versicherungssumme und Entschädigungsgrenzen nicht mehr ausreichend 
sein, bitte überprüfen Sie deshalb von Zeit zu Zeit Ihren Vertrag entsprechend. 
Bitte informieren Sie uns auch unverzüglich, wenn sich Änderungen zu Ihren 
Angaben im Antrag z. B. nach einem Wohnungswechsel ergeben oder wenn 
Ihre Wohnung für einen längeren Zeitraum unbewohnt bleibt. Des Weiteren ist 
die versicherte Wohnung während der kalten Jahreszeit zu beheizen.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ 16 und 17 der VHB. 
 
Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung eines Scha-
dens und zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an. Im Rahmen Ihrer 
Aufklärungspflicht sind Sie insbesondere verpflichtet, unsere Fragen zum 
Schadenfall wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Welche Pflichten 
Sie im Schadenfall außerdem haben, können Sie in § 26 der VHB nachlesen. 
 
Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns 
auch vorzeitig vom Vertrag lösen.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 26 Nr. 3  der VHB. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein/in unserem An-
gebot angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig er-
folgt. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er 
sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat 
Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten 
Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf Ihrer 
Vertragslaufzeit zugehen muss.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ 20 und 21 der VHB. 
 
Weitere Kündigungsmöglichkeiten bestehen beispielsweise durch endgültiges 
Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos oder nach einem Versicherungsfall. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 21 Nr. 5 und § 33 der VHB. 
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1. Gesellschaftsangaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hauptgeschäftstätigkeit 
 
 
3. Gesamtbeitrag 
 
 
 
4. Angaben zur 
 Beitragszahlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Gültigkeitsdauer von 
 Angeboten 
 
6. Widerrufsrecht 
 
 
 
7. Anwendbares Recht und 
 zuständiges Gericht 

Haftpflichtkasse Darmstadt 
– Haftpflichtversicherung des  
Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – VVaG 
 
Sitz der Gesellschaft: Roßdorf b. Darmstadt 
 
Registergericht Darmstadt HRB 1204 
 
Anschrift: 
Arheilger Weg 5  
64380 Roßdorf 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
Dr. Hubert-Ralph Schmitt  
 
Vorstand: 
Dieter Grathwohl (Vorsitzender)  
Karl-Heinz Fahrenholz 
Roland Roider 
 
 
Die HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT ist als Erstversicherer in den Sparten 
Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung und Unfallversicherung tätig. 
 
Der zu zahlende Beitrag ist abhängig von dem Leistungsumfang und den Versi-
cherungs-/Deckungssummen. Der Beitrag sowie eventuelle Ratenzuschläge 
und die Versicherungsteuer ergeben sich aus dem Antrag bzw. dem Angebot. 
 
Erstbeitrag: 
Die Zahlung des Erstbeitrags gilt als rechtzeitig erbracht, wenn diese unverzüg-
lich nach Ablauf von zwei Wochen nach dem Erhalt des Versicherungsscheins 
erbracht wurde. 
 
Folgebeitrag: 
Die Zahlung des Folgebeitrags gilt als rechtzeitig erbracht, wenn diese zu dem 
in der Rechnung genannten Zeitpunkt (Fälligkeit) erbracht wurde. 
 
Lastschriftverfahren: 
Ist das Lastschriftverfahren vereinbart, ist die Zahlung des Erstbeitrags/des 
Folgebeitrags rechtzeitig, wenn wir den Beitrag zum genannten Zeitpunkt ein-
ziehen konnten und nicht gegen das Lastschriftverfahren Widerspruch eingelegt 
wurde. 
Die HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT wird den SEPA-Basislastschrifteinzug 
spätestens fünf Kalendertage vorab ankündigen. 
 
Ratenzahlung: 
In der Regel ist eine Vereinbarung auf Ratenzahlung mit halb-, vierteljährlichen 
oder monatlichen Raten möglich. Die Voraussetzungen hierfür sind in den Ta-
rifbestimmungen unter Ratenzahlung festgelegt. Ist die Zahlung des Jahresbei-
trags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten 
Jahresbeitrags. Es gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zah-
lungsterminen als gestundet. Die gestundeten Raten der laufenden Versiche-
rungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Ra-
te ganz oder teilweise in Verzug ist. 
 
Von uns erstellte Angebote haben eine Gültigkeit von sechs Wochen ab Erstel-
lungsdatum. 
 
Sie haben das Recht, den Vertrag innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem gesonderten Informationsblatt zum Wi-
derrufsrecht. 
 
Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
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8. Vertragssprache 
 
9. Beschwerdestellen / 
 Aufsichtsbehörde 
 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem unserer für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, 
in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem Gericht er-
hoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den 
Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. 
 
Die Vertragssprache ist Deutsch. 
 
Wir sind stets bemüht, alle Angelegenheiten zur vollsten Zufriedenheit unserer 
Kunden zu erledigen. Dennoch kann es im Einzelfall vorkommen, dass Sie An-
lass zur Beschwerde sehen. In solchen Fällen können Sie sich an folgende 
Stellen wenden: 
 
- Ihre Vermittlerin/Ihren Vermittler 

 
- den Vorstand der Haftpflichtkasse Darmstadt – Haftpflichtversicherung 

des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – VVaG 
 

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bereich Versicherungen 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

 
- Versicherungsombudsmann e. V. 

Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die im Antrag gestellten 
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe 
Bedeutung beimessen. 
 
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar ge-
genüber der Haftpflichtkasse Darmstadt – Haftpflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – 
VVaG, Arheilger Weg 5, 64380 Roßdorf schriftlich nachzuholen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 
machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Infor-
mation entnehmen. 
 
 
Welche vorvertraglichen 
Anzeigepflichten bestehen? 
 
 
 
 
 
Welche Folgen können ein-
treten, wenn eine vorvertrag-
liche Anzeigepflicht verletzt 
wird? 
 

 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekann-
ten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, 
wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Um-
ständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zu-
rücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch gro-
be Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rück-
trittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rück-
tritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung ver-
pflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand 
 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt haben. 
 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
 
2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzei-
gepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätten. 
 
 
3. Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser 
Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, 
werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie  
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die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir 
Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
 
 
4. Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Aus-
übung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
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Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax,      
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsver-
tragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in 
Textform erhalten haben, bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312g Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches) jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 
Der Widerruf ist zu richten an: Haftpflichtkasse Darmstadt – Haftpflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststät-
tengewerbes – VVaG, Arheilger Weg 5, 64380 Roßdorf, Telefax: 0 61 54/6 01-22 88, E-Mail: info@haftpflichtkasse.de. 
 
 
 
Widerrufsfolgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besondere Hinweise 

 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir er-
statten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
 
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor 
dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass emp-
fangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben sind. 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wider-
rufsrecht ausgeübt haben. 
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A. Allgemeine Hausrat-Versicherungsbedingungen 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), 

generelle Ausschlüsse 
1. Versicherungsfall 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz  

eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung,  
b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie 

Raub oder den Versuch einer solchen Tat, 
c) Leitungswasser, 
d) Sturm, Hagel 
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhandenkom-
men. 

2. Ausschluss Krieg, innere Unruhen und Kernenergie 
a) Ausschluss Krieg   
 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereig-
nisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

b) Ausschluss innere Unruhen 
 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen. 
c) Ausschluss Kernenergie 
 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strah-
lung oder radioaktive Substanzen. 

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 
a) Brand, 
b) Blitzschlag, 
c) Explosion, Implosion, 
d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder sei-

ner Ladung 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 

2. Brand 
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag. 

3. Blitzschlag 
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektri-
schen Einrichtungen und Geräten sind bis 5 Prozent der Versiche-
rungssumme versichert. Darüber hinaus nur, wenn an Sachen auf 
dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitz-
schlag Schäden anderer Art entstanden sind. 

4. Explosion 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder 
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur 
vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, 
dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und 
außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters 
eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist 
ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich. 

5. Implosion 
Implosion ist ein plötzlicher unvorhersehbarer Zusammenfall eines 
Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unter-
drucks. 

6. Nicht versicherte Schäden 
Nicht versichert sind 
a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erd-

beben, 
b) Sengschäden, 
c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im 

Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, 
die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in 
ihnen auftretenden Gasdruck entstehen. 

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 6 b) und 6 c) gelten nicht, soweit diese 
Schäden Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind. 

§ 3 Einbruchdiebstahl 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 
a) Einbruchdiebstahl, 
b) Vandalismus nach einem Einbruch, 
c) Raub 
oder durch den Versuch einer solchen Tat abhandenkommen, zer-
stört oder beschädigt werden. 

2. Einbruchdiebstahl 
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 

a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels 
eines Schlüssels, dessen Anfertigung für das Schloss nicht von 
einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden 
ist (falscher Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge ein-
dringt; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen ab-
handengekommen sind; 

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder fal-
sche Schlüssel (siehe a)) oder andere Werkzeuge benutzt, um 
es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht 
schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen 
abhandengekommen sind; 

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen ent-
wendet, nachdem er sich in das Gebäude eingeschlichen oder 
dort verborgen gehalten hatte; 

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf fri-
scher Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß 
Nr. 4 a) aa) oder 4 a) ab) anwendet, um sich den Besitz des ge-
stohlenen Gutes zu erhalten; 

e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des 
Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl oder durch Raub 
gemäß Nr. 4 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines Ge-
bäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet; 

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel ein-
dringt, den er – innerhalb oder außerhalb des Versicherungsor-
tes – durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, 
dass weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsams-
inhaber den Diebstahl des Schlüssels durch fahrlässiges Ver-
halten ermöglicht hatte. 

3. Vandalismus nach einem Einbruch 
Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine 
der in Nr. 2 a), 2 e) oder 2 f) bezeichneten Arten in den Versiche-
rungsort eindringt und versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder 
beschädigt. 

4. Raub 
a) Raub liegt vor, wenn 

aa) gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet wird, 
um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter 
Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn versi-
cherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Wider-
standes entwendet werden (einfacher Diebstahl/Trickdieb-
stahl); 

ab) der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt  
oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr 
für Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb des Ver-
sicherungsortes – bei mehreren Versicherungsorten inner-
halb desjenigen Versicherungsortes, an dem auch die Dro-
hung ausgesprochen wird – verübt werden soll; 

ac) dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen wegge-
nommen werden, weil sein körperlicher Zustand unmittelbar 
vor der Wegnahme infolge eines Unfalls oder infolge einer 
nicht verschuldeten sonstigen Ursache wie beispielsweise 
Ohnmacht oder Herzinfarkt beeinträchtigt und dadurch sei-
ne Widerstandskraft ausgeschaltet ist. 

b) Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die mit sei-
ner Zustimmung in der Wohnung anwesend sind. 

c) Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe 
oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters herangeschafft 
werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb 
des Versicherungsortes, an dem die Tathandlungen nach a) 
verübt wurden. 

5. Nicht versicherte Schäden 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen nicht auf Schäden, die verursacht werden durch weitere 
Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erd-
rutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch). 

§ 4 Leitungswasser 
1. Bruchschäden 

Soweit Rohre bzw. Installationen gemäß a) und b) zum versicherten 
Hausrat gehören (Verweis Versicherte Sachen Gefahrtragung), leis-
tet der Versicherer Entschädigung für innerhalb von Gebäuden ein-
tretende 
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren  

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den 
damit verbundenen Schläuchen, 

ab) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wär-
mepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

ac) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 
sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern 
oder vergleichbaren Anlagen sind. 

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installa-
tionen: 
ba) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen 

(z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsver-
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schlüsse, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläu-
che, 

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen. 

c) Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, ein-
schließlich der Bodenplatte. 

d) Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Roh-
re innerhalb des Gebäudes. 

e) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Instal-
lationen unterhalb der Bodenplatte nicht versichert. 

2. Nässeschäden 
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 

die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zer-
stört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 

b) Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung 
(Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen, den 
mit diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen 
oder deren wasserführenden Teilen, aus Einrichtungen der 
Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Klima-, Wärmepumpen- 
oder Solarheizungsanlagen, aus Wasserlösch- und Beriese-
lungsanlagen sowie aus Wasserbetten und Aquarien ausgetre-
ten sein. 

c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- 
oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Lei-
tungswasser gleich. 

3. Nicht versicherte Schäden 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 

Schäden durch 
aa) Plansch- oder Reinigungswasser, 
ab) Schwamm, 
ac) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Über-

schwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen 
durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau, 

ad) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch, 
ae) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungs-

wasser nach Nr. 2 die Erdsenkung oder den Erdrutsch ver-
ursacht hat,  

af) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen 
wegen eines Brandes, durch Druckproben oder durch Um-
bauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Ge-
bäude oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
ba) an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig 

sind, und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen 
befindlichen Sachen, 

bb) am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch entste-
hen, dass Wasser aus dem Aquarium ausgetreten ist. 

§ 5 Sturm, Hagel 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen 
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf 

versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte 
Sachen befinden; 

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, 
in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft; 

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sa-
chen; 

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf 
Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in 
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden 
sind; 

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicher-
ten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen 
befinden, baulich verbunden sind. 

2. Sturm 
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Wind-
stärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 62 km/h). 
 

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird 
Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass 
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrund-

stücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder 
an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat 
oder dass 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versi-
cherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versi-
cherten Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude 
baulich verbundenen Gebäuden nur durch Sturm entstanden 
sein kann. 

3. Hagel 
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 

4. Nicht versicherte Schäden 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 

Schäden durch 
aa) Sturmflut; 
ab) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch 

nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren 
oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen 
durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäu-
deschaden darstellen; 

ac) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, 
Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanaus-
bruch). 

b) Nicht versichert sind Schäden an 
ba) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig 

sind und an den in diesen Gebäuden befindlichen Sachen; 
bb) Sachen, die sich außerhalb des Versicherungsortes befin-

den. Nach Nr. 1 versichert sind jedoch auf dem gesamten 
Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung befin-
det, Antennenanlagen und Markisen, wenn sie ausschließ-
lich vom Versicherungsnehmer genutzt werden. 

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort 
1. Beschreibung des Versicherungsumfangs 

Versichert ist der gesamte Hausrat in der im Versicherungsschein 
bezeichneten Wohnung (Versicherungsort). 
Hausrat, der infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorste-
henden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und 
in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang 
zerstört oder beschädigt wird oder abhandenkommt, ist versichert. 
Hausrat außerhalb der im Versicherungsschein bezeichneten Woh-
nung ist nur im Rahmen der Außenversicherung (siehe § 7) oder, 
soweit dies gesondert im Versicherungsvertrag vereinbart ist, versi-
chert. 

2. Definitionen 
a) Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt des Versi-

cherungsnehmers zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. Ver-
brauch) dienen. 

b) Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Hausrat. Hier-
für gelten besondere Voraussetzungen und Entschä-
digungsgrenzen (siehe § 13). 

c) Ferner gehören zum Hausrat 
ca) alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z. B. Einbaumö-

bel und Einbauküchen), für die der Versicherungsnehmer 
als Mieter oder Wohnungseigentümer die Gefahr trägt, weil 
er sie auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat. 
Eine anderweitige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist 
vom Versicherungsnehmer nachzuweisen; 

cb) Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig produziert 
und nicht individuell für das Gebäude gefertigt, sondern le-
diglich mit einem geringen Einbauaufwand an die Gebäu-
deverhältnisse angepasst worden sind; 

cc) privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die aus-
schließlich der versicherten Wohnung gemäß Nr. 1 dienen 
und sich auf dem Grundstück befinden, auf dem die versi-
cherte Wohnung liegt; 

cd) im Haushalt des Versicherungsnehmers befindliches frem-
des Eigentum, soweit es sich nicht um das Eigentum von 
Mietern bzw. Untermietern des Versicherungsnehmers 
handelt (siehe Nr. 4 e)); 

ce) selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts 
und Spielfahrzeuge, soweit diese nicht versicherungspflich-
tig sind; 

cf) Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer 
Motoren sowie Surfgeräte; 

cg) Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdra-
chen; 

ch) Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die aus-
schließlich dem Beruf oder dem Gewerbe des Versiche-
rungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Person dienen; Handelswaren und Muster-
kollektionen sind hiervon ausgeschlossen; 

ci) Haustiere, d. h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in Woh-
nungen (siehe Nr. 3 a) und b)) gehalten werden (z. B. Fi-
sche, Katzen, Vögel).  

3. Versicherungsort 
Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete Woh-
nung. Zur Wohnung gehören 
a) diejenigen Räume, die zu Wohnzwecken dienen und eine 

selbstständige Lebensführung ermöglichen. Dies sind die aus-
schließlich vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person privat genutzten Flä-
chen eines Gebäudes. Räume, die ausschließlich beruflich oder 
gewerblich genutzt werden, gehören nicht zur Wohnung, es sei 
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denn, sie sind ausschließlich über die Wohnung zu betreten 
(sog. Arbeitszimmer in der Wohnung); 

b) Loggien, Balkone, an das Gebäude unmittelbar anschließende 
Terrassen sowie ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder 
einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu 
privaten Zwecken genutzte Räume in Nebengebäuden – ein-
schließlich Garagen – des Grundstücks, auf dem sich die versi-
cherte Wohnung befindet; 

c) gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in denen 
Hausrat bestimmungsgemäß vorgehalten wird (z. B. ausgewie-
sene Stellflächen in Fluren, Fahrradkeller, Waschkeller), auf 
dem Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung befin-
det. 

4. Nicht versicherte Sachen 
Nicht zum Hausrat gehören 
a) Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr. 2 c) ca) ge-

nannt; 
b) vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für die dieser 

Gefahr trägt. 
Sofern die ursprünglich vom Gebäudeeigentümer eingebrachten 
oder in dessen Eigentum übergegangenen Sachen durch den 
Mieter ersetzt werden – auch höher- oder geringerwertigere –, 
sind diese Sachen im Rahmen dieses Vertrages nicht versi-
chert. Das Gleiche gilt für vom Wohnungseigentümer ersetzte 
Sachen; 

c) Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von deren 
Versicherungspflicht, sowie Teile und Zubehör von Kraftfahr-
zeugen und Anhängern, soweit nicht unter Nr. 2 c) genannt; 

d) Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Versiche-
rungspflicht, einschließlich nicht eingebauter Teile, soweit nicht 
unter Nr. 2 c) genannt; 

e) Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung des 
Versicherungsnehmers, es sei denn, dieser wurde ihnen vom 
Versicherungsnehmer überlassen; 

f) Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Versiche-
rungsvertrag versichert sind (z. B. für Schmucksachen und Pel-
ze, Kunstgegenstände, Musikinstrumente bzw. Jagd- und 
Sportwaffen). 

§ 7 Außenversicherung 
1. Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung 

Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder 
einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person sind oder 
die deren Gebrauch dienen, sind weltweit auch versichert, solange 
sie sich vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes befinden. 
Zeiträume von mehr als drei Monaten gelten nicht als vorüberge-
hend. 

2. Unselbstständiger Hausstand während Wehr- und Zivildienst 
oder Ausbildung 
Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebende Person zur Ausbildung oder um den Wehr- 
oder Zivildienst abzuleisten außerhalb der Wohnung auf, so gilt dies 
so lange als vorübergehend im Sinne der Nr. 1, bis ein eigener 
Hausstand begründet wird. 

3. Einbruchdiebstahl 
Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die in § 3 Nr. 2 ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt sein.  

4. Raub 
Bei Raub (siehe § 3 Nr. 4) besteht Außenversicherungsschutz ge-
mäß Nr. 1; in den Fällen, in denen der Versicherungsnehmer versi-
cherte Sachen herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Ge-
walttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die an Ort und 
Stelle verübt werden soll. Dies gilt auch, wenn der Raub an Perso-
nen begangen wird, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft leben. Der Außenversicherungsschutz erstreckt sich 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Sachen, die erst 
auf Verlangen des Täters an den Ort der Wegnahme oder Heraus-
gabe gebracht werden. 

5. Sturm und Hagel 
Für Sturm- und Hagelschäden besteht Außenversicherungsschutz 
nur innerhalb von Gebäuden. 

6. Entschädigungsgrenzen 
a) Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung ist ins-

gesamt auf 10 Prozent der Versicherungssumme, höchstens auf 
10.000 EUR, begrenzt. 

b) Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich Entschädi-
gungsgrenzen (siehe § 13). 

§ 8 Versicherte Kosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 

1. Aufräumungskosten 
für das Aufräumen versicherter Sachen sowie für das Wegräumen 
und den Abtransport von zerstörten und beschädigten versicherten 
Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern und 
Vernichten; 
 

2. Bewegungs- und Schutzkosten 
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen bewegt, 
verändert oder geschützt werden müssen; 

3. Hotelkosten 
für Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z. B. 
Frühstück, Telefon), wenn die ansonsten ständig bewohnte Woh-
nung unbewohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer auch die 
Beschränkung auf einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Die 
Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung 
wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen. Die 
Entschädigung ist pro Tag auf 1 Promille der Versicherungssumme 
begrenzt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist; 

4. Transport- und Lagerkosten 
für Transport und Lagerung des versicherten Hausrats, wenn die 
Wohnung unbenutzbar wurde und dem Versicherungsnehmer auch 
die Lagerung in einem benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kos-
ten für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die 
Wohnung wieder benutzbar oder eine Lagerung in einem benutzba-
ren Teil der Wohnung wieder zumutbar ist, längstens für die Dauer 
von 100 Tagen; 

5. Schlossänderungskosten 
für Schlossänderungen der Wohnung, wenn Schlüssel für Türen der 
Wohnung oder für dort befindliche Wertschutzschränke durch einen 
Versicherungsfall abhandengekommen sind; 
 

6. Bewachungskosten 

für die Bewachung versicherter Sachen, wenn die Wohnung unbe-
wohnbar wurde und Schließvorrichtungen und sonstige Sicherungen 
keinen ausreichenden Schutz bieten. Die Kosten werden bis zu dem 
Zeitpunkt ersetzt, in dem die Schließvorrichtungen oder sonstige Si-
cherungen wieder voll gebrauchsfähig sind, längstens für die Dauer 
von 48 Stunden; 

7. Reparaturkosten für Gebäudeschäden 
die im Bereich der Wohnung durch Einbruchdiebstahl, Beraubung 
oder den Versuch einer solchen Tat oder innerhalb der Wohnung 
durch Vandalismus nach einem Einbruch oder einer Beraubung ent-
standen sind; 

8. Reparaturkosten für Leitungswasserschäden 
an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten in gemieteten bzw. 
in Sondereigentum befindlichen Wohnungen. 

§ 9 Versicherungswert, Versicherungssumme 
1. Versicherungswert 

Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädigungs-
berechnung. 
a) Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen 

gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert). 
b) Für Kunstgegenstände (§ 13 Nr. 1 a) ad)) und Antiquitäten 

(§ 13 Nr. 1 a) ae)) ist der Versicherungswert der Wiederbeschaf-
fungspreis von Sachen gleicher Art und Güte. 

c) Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht 
mehr zu verwenden, so ist der Versicherungswert der für den 
Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis (gemeiner 
Wert). 

d) Soweit die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte Beträ-
ge begrenzt (Entschädigungsgrenzen siehe Verweis) ist, wer-
den bei der Ermittlung des Versicherungswertes höchstens die-
se Beträge berücksichtigt. 

2. Versicherungssumme 
a) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entspre-

chen. 
b) Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsorgebetrag 

von 10 Prozent. 
3. Anpassung von Versicherungssumme und Beitrag  

a) Die Versicherungssumme wird entsprechend der Entwicklung 
des Preisindexes – siehe b) – angepasst. 

b) Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert sich mit Be-
ginn eines jeden Versicherungsjahres entsprechend dem Pro-
zentsatz, um den sich der Preisindex für „Verbrauchs- und Ge-
brauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne die normalerweise 
nicht in der Wohnung gelagerten Güter“ – aus dem Verbrau-
cherpreisindex für Deutschland (VPI) – im vergangenen Kalen-
derjahr gegenüber dem davor liegenden Kalenderjahr verändert 
hat. Maßgebend ist der vom Statistischen Bundesamt jeweils für 
den Monat September veröffentlichte Index. Der Veränderungs-
prozentsatz wird nur bis zur ersten Stelle nach dem Komma be-
rücksichtigt. Die neue Versicherungssumme wird auf volle 
100 EUR aufgerundet und dem Versicherungsnehmer bekannt 
gegeben. 

c) Der Beitrag wird aus der neuen Versicherungssumme berech-
net. 

d) Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die 
neue Versicherungssumme kann der Versicherungsnehmer der 
Anpassung durch Erklärung in Textform widersprechen. Zur 
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Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit 
wird die Anpassung nicht wirksam. 

§ 10 Anpassung des Beitrages 
1. Grundsatz 

Der Beitrag, auch soweit er für erweiterten Versicherungsschutz ver-
einbart ist, kann zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres nach 
Maßgabe der nachfolgenden Regelungen zur Anpassung des Bei-
tragssatzes steigen oder sinken. 

2. Beitraganpassungsklausel 
a) Der Beitrag pro 1.000 EUR (Beitragssatz in Promille), auch so-

weit er für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist, kann 
zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres in demselben Um-
fang erhöht oder vermindert werden, wie sich das Verhältnis der 
Summe aller Schadenzahlungen aus Hausratversicherungen 
(ohne Schadenregulierungskosten) zum Gesamtbetrag der 
Hausratversicherungssummen der Versicherer im Durchschnitt 
der gemäß Nr. 2 maßgebenden drei Jahre erhöht oder vermin-
dert hat. 

b) Die Berechnung erfolgt anhand der Schadenzahlungen und 
Hausratversicherungssummen, die die Versicherungsaufsichts-
behörde veröffentlicht hat, für das drittletzte, viertletzte und 
fünftletzte Kalenderjahr vor Beginn des Versicherungsjahres im 
Verhältnis zu dem jeweils davor abgelaufenen Kalenderjahr. 
Hierbei werden jeweils die Gesamtbeträge der Hausrat-
versicherungssummen an jedem 31. Dezember der zu verglei-
chenden Jahre berücksichtigt. Aus diesen drei Veränderungs-
sätzen berechnet der Versicherer den gemäß Nr. 1 maßgeben-
den Durchschnitt. Der Veränderungsprozentsatz wird auf eine 
Stelle nach dem Komma errechnet und auf einen vollen Pro-
zentsatz abgerundet. 

c) Der Beitragssatz verändert sich entsprechend dem gemäß 
Nr. 1 und 2 ermittelten durchschnittlichen Veränderungssatz. 
Der geänderte Beitragssatz wird auf zwei Stellen nach dem 
Komma abgerundet. Er darf den im Zeitpunkt der Änderung gel-
tenden Tarifbeitragssatz nicht übersteigen. Diese Grenze gilt je-
doch nur, wenn sich der Tarifbeitrag auf eine unveränderte 
Gruppe versicherter Risiken bezieht. 

d) Erhöht der Versicherer den Beitragssatz, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung mit sofortiger Wirkung kündigen, 
frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bei-
tragssatzerhöhung. 

§ 11 Wohnungswechsel 
1. Umzug in eine neue Wohnung 

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versi-
cherungsschutz auf die neue Wohnung über. Während des Woh-
nungswechsels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. 
Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätes-
tens zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue 
Wohnung gebracht werden. 

2. Mehrere Wohnungen 

Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung, 
geht der Versicherungsschutz nicht über, wenn er die alte Wohnung 
weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von 
zwei Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. 

3. Umzug ins Ausland 
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, so geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue 
Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung 
erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn. 
 

4. Anzeige der neuen Wohnung 
a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des 

Einzugs dem Versicherer mit Angabe der neuen Wohnfläche in 
Quadratmetern bzw. sonstiger für die Beitragsberechnung er-
forderlichen Umstände anzuzeigen. 

b) Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen ver-
einbart, so ist dem Versicherer in Textform mitzuteilen, ob ent-
sprechende Sicherungen in der neuen Wohnung vorhanden 
sind. 

c) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche 
oder der Wert des Hausrats und wird der Versicherungsschutz 
nicht entsprechend angepasst, kann dies zu Unterversicherung 
führen. 

5. Festlegung des neuen Beitrages, Kündigungsrecht 
a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gülti-

gen Tarifbestimmungen des Versicherers. 
b) Bei einer Erhöhung des Beitrages aufgrund veränderter Bei-

tragssätze oder bei Erhöhung einer Selbstbeteiligung kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kündigung hat 
spätestens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die 
Erhöhung zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach Zugang wirk-
sam. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. 

c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungs-
nehmer den Beitrag nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis 
zur Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen. 

6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung 
a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungs-

nehmer aus der Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte in der 
bisherigen Ehewohnung zurück, so gelten als Versicherungsort 
(siehe Modul Versicherungsort) die neue Wohnung des Versi-
cherungsnehmers und die bisherige Ehewohnung. Dies gilt bis 
zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, längstens bis 
zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den Aus-
zug des Versicherungsnehmers folgenden Beitragsfälligkeit. 
Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in der neuen 
Wohnung des Versicherungsnehmers. 

b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer 
Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewoh-
nung aus, so sind Versicherungsort (siehe § 6 Nr. 3) die bisheri-
ge Ehewohnung und die neue Wohnung des ausziehenden 
Ehegatten. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungs-
vertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der 
nächsten, auf den Auszug des Ehegatten folgenden Beitragsfäl-
ligkeit. Danach erlischt der Versicherungsschutz für die neue 
Wohnung. 

c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt a) entspre-
chend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der nächs-
ten, auf den Auszug der Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit 
erlischt der Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen. 

7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften 
Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und 
Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort 
gemeldet sind. 

§ 12 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung 
1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei 

a) zerstörten oder abhandengekommenen Sachen der Versiche-
rungswert (siehe § 9 Nr. 1) bei Eintritt des Versicherungsfalles; 

b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur 
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der 
Versicherungswert (siehe § 9 Nr. 1) bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles. 

c) Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer Sache 
nicht beeinträchtigt und ist dem Versicherungsnehmer die Nut-
zung ohne Reparatur zumutbar (so genannter Schönheitsscha-
den), so ist die Beeinträchtigung durch Zahlung des Betrags 
auszugleichen, der dem Minderwert entspricht. 

2. Restwerte 
Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet. 

3. Mehrwertsteuer 
Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsneh-
mer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.  

4. Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung 
Die Entschädigung für versicherte Sachen einschließlich versicherter 
Kosten ist je Versicherungsfall auf die vereinbarte Versicherungs-
summe (siehe § 9 Nr. 2 a)) einschließlich Vorsorgebetrag (siehe 
§ 9 Nr. 2 b)) begrenzt. 
Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt. 
Wird die vereinbarte Versicherungssumme einschließlich Vorsorge-
betrag für die Entschädigung versicherter Sachen bereits vollständig 
ausgeschöpft, so werden versicherte Kosten (siehe § 8) darüber hin-
aus bis zu 10 Prozent der Versicherungssumme (siehe § 9 Nr. 2 a)) 
ersetzt. 

5. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung 
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
niedriger als der Versicherungswert (siehe § 9 Nr. 2 a)) der versi-
cherten Sachen (Unterversicherung) und ist kein Unterversiche-
rungsverzicht vereinbart bzw. dieser nachträglich entfallen, wird die 
Entschädigung gemäß Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel 
gekürzt: Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versi-
cherungssumme dividiert durch den Versicherungswert. 

6. Versicherte Kosten 
Für die Entschädigungsberechnung versicherter Kosten (siehe § 8) 
gilt Nr. 5 entsprechend. 

§ 13 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wertschutz-
schränke 

1. Definitionen 
a) Versicherte Wertsachen (Verweis) sind 

aa) Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge  
(z. B. Chipkarte), 

ab) Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wert-
papiere, 
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ac) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen 
und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin, 

ad) Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunst-
gegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Gra-
fiken und Plastiken) sowie nicht in ac) genannte Sachen 
aus Silber, 

ae) Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind), jedoch 
mit Ausnahme von Möbelstücken. 

b) Wertschutzschränke im Sinne von Nr. 2 b) sind Sicherheits-
behältnisse, die 
ba) durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine 

gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle anerkannt sind und 
bb) als freistehende Wertschutzschränke ein Mindestgewicht 

von 200 kg aufweisen oder bei geringerem Gewicht nach 
den Vorschriften des Herstellers fachmännisch verankert 
oder in der Wand oder im Fußboden bündig eingelassen 
sind (Einmauerschrank). 

2. Entschädigungsgrenzen 
a) Die Entschädigung für Wertsachen unterliegt einer besonderen 

Entschädigungsgrenze. Sie beträgt je Versicherungsfall 
20 Prozent der Versicherungssumme, sofern nicht etwas ande-
res vereinbart ist. 

b) Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
außerhalb eines anerkannten und verschlossenen Wertschutz-
schrankes (siehe Nr. 1 b)) befunden haben, ist die Entschädi-
gung je Versicherungsfall begrenzt auf 
ba) 1.500 EUR für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträ-

ge mit Ausnahme von Münzen, deren Versicherungswert 
den Nennbetrag übersteigt; 

bb) 3.750 EUR insgesamt für Urkunden einschließlich Sparbü-
cher und sonstige Wertpapiere; 

bc) 20.000 EUR insgesamt für Schmucksachen, Edelsteine, 
Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sa-
chen aus Gold und Platin. 

 

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
1. Fälligkeit der Entschädigung 

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versiche-
rers zum Grund und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

2. Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 
eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des 
Schadens zu verzinsen. 

b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basis-
zinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindes-
tens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen 
pro Jahr. 

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
3. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge-
zahlt werden kann. 

4. Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-

nehmers bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 

Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass 
dieses Versicherungsfalles noch läuft. 

§ 15 Sachverständigenverfahren 
1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles 
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständi-
genverfahren festgestellt wird. 

2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weite-
re Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

3. Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benen-

nen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann 
die andere unter Angabe des von ihr genannten Sach-
verständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverstän-
digen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht in-
nerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung be-
nannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der 

Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsneh-
mer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person be-
nennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder 
mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine 
Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt 
ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die 
Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sach-
verständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

4. Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
a) ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstörten und be-

schädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versi-
cherungsvertrag infrage kommenden Versicherungswerte zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 
c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten; 
e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sa-

chen, wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist. 
5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Partei-
en gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen 
voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte in-
nerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezoge-
nen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind 
für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versi-
cherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-
liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 
 

6. Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kos-
ten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide 
Parteien je zur Hälfte. 

7. Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers nicht berührt.  

§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit des 
Versicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungs-
fall, Sicherheitsvorschrift 

1. Sicherheitsvorschrift 
Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit hat der Versi-
cherungsnehmer in der kalten Jahreszeit die Wohnung zu beheizen 
und dies genügend häufig zu kontrollieren oder alle wasserführen-
den Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und ent-
leert zu halten. 

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte Obliegen-
heit, ist der Versicherer unter den in § 26 Nr. 1 b) und Nr. 3 be-
schriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei. 

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände 
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 27 kann insbeson-
dere dann vorliegen, wenn 
a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden 

ist, 
b) sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe § 11) ein Um-

stand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist, 
c) die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 60 Tage 

oder über eine für den Einzelfall vereinbarte längere Frist hinaus 
unbewohnt bleibt und auch nicht beaufsichtigt wird; beaufsichtigt 
ist eine Wohnung nur dann, wenn sich während der Nacht eine 
dazu berechtigte volljährige Person darin aufhält, 

d) vereinbarte Sicherungen beseitigt, vermindert oder in nicht ge-
brauchsfähigem Zustand sind. Das gilt auch bei einem Woh-
nungswechsel (siehe § 11). 

§ 18 Wieder herbeigeschaffte Sachen 
1. Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib ermittelt, hat der Versicherungsnehmer oder der 
Versicherer dies nach Kenntniserlangung unverzüglich dem Ver-
tragspartner in Textform anzuzeigen. 

2. Rückabwicklung bei Besitznahme abhandengekommener 
Sachen 
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a) Die Besitznahme abhandengekommener Sachen im Sinne die-
ser Regelung ist die Rückerlangung des Besitzes durch eine der 
beiden Vertragsparteien oder die Möglichkeit, sich den Besitz zu 
beschaffen. 
aa) Wurde von den abhandengekommenen Sachen Besitz er-

langt und besteht Anspruch auf eine Entschädigung zum 
Versicherungswert bzw. kam es bereits zur Auszahlung, so 
besteht für den Versicherungsnehmer ein Wahlrecht von 
zwei Wochen ab Zugang der Anzeige (siehe Nr. 1) zwi-
schen der Inanspruchnahme der Entschädigungsleistung 
und der Rücknahme der versicherten Sachen. Wählt er die 
Entschädigungsleistung, hat er Zug um Zug die abhanden-
gekommenen versicherten Sachen dem Versicherer aus-
zuhändigen bzw. zu überlassen und diesem das Eigentum 
an den versicherten Sachen zu verschaffen. Wählt er die 
Rücknahme der versicherten Sachen, hat er Zug um Zug 
die Entschädigungsleistung zurückzuzahlen bzw. auf diese 
zu verzichten. Nach Ablauf der oben genannten Frist von 
zwei Wochen geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 

ab) Hat der Versicherungsnehmer von den abhandengekom-
menen Sachen Besitz erlangt, nachdem eine Entschädi-
gungsleistung zur Auszahlung kam, die unter dem Versi-
cherungswert liegt, ist der Versicherungsnehmer verpflich-
tet, die Entschädigungsleistung zurückzuzahlen. Kommt er 
dieser Verpflichtung nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Aufforderung des Versicherers in Textform 
nach, so hat der Versicherungsnehmer im Einvernehmen 
mit dem Versicherer die Sachen meistbietend verkaufen zu 
lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält 
der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
Entschädigung entspricht. 

 Hat der Versicherer von der abhandengekommenen Sache 
Besitz erlangt, so hat er die Sache Zug um Zug gegen 
Rückzahlung der Entschädigung dem Ver-
sicherungsnehmer zurückzugeben. Ist die Rückzahlung der 
Entschädigung dem Versicherungsnehmer nicht möglich, 
so hat der Versicherer die Sache im Namen des Versiche-
rungsnehmers meistbietend verkaufen zu lassen. Der Ver-
sicherer darf sich entsprechend seinem Anteil an der Ent-
schädigung aus dem Erlös befriedigen. 

b) Wurde von abhandengekommenen Sachen Besitz erlangt und 
waren diese zu diesem Zeitpunkt beschädigt, kann im Rahmen 
der Rückabwicklung nach a) Entschädigung in Höhe der not-
wendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles 
von der Vertragspartei verlangt bzw. einbehalten werden, bei 
der die abhandengekommene Sache verbleibt. 

3. Rückabwicklung bei Besitzerlangung für kraftlos erklärter 
Wertpapiere 
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt 
worden, haben die Vertragsparteien die Rechte und Pflichten nach 
Nr. 2. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung 
behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den 
Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist. 
 

§ 19 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahr-
umständen 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, 
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
a) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätz-
lich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Be-
dingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten 
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsiche-
rung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungs-
recht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der  
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
trag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen 
oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zu-
rück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der An-
zeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Ver-
sicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die An-
zeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet. 

c) Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, 
es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a)), zum 
Rücktritt (b)) und zur Kündigung (c)) sind jeweils ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenum-
stand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt (2 b)) oder zur 
Kündigung (2 c)) muss der Versicherer innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die 
er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich wei-
tere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte 
Recht begründen. 
 

4. Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt (2 b)) und zur 
Kündigung (2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Ver-
sicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a)), zum 
Rücktritt (2 b)) und zur Kündigung (2 c)) erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungs-
fälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft 
sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Ver-
treter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

§ 20 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Ein-
malbeitrages 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in 
Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

2. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages 
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Beste-
hen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des 
vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginns zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in 
Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
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Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder 
einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versi-
cherungsscheins zu zahlen. 
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als 
erster Beitrag. 

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

4. Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so 
ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages eingetrete-
nen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht 
hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

§ 21 Dauer und Ende des Vertrages 
1. Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen. 

2. Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragspartei-
en spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer 
gekündigt werden. 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeit-
punkt. 

5. Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 
a) Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige und 

dauerhafte Auflösung des versicherten Hausrats 
aa) nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine statio-

näre Pflegeeinrichtung,  
ab) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung. 

b) Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Inte-
resses. 

c) Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungs-
nehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Versiche-
rers über die vollständige und dauerhafte Haushaltsauflösung, 
spätestens jedoch zwei Monate nach dem Tod des Versiche-
rungsnehmers, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die 
Wohnung in derselben Weise nutzt wie der verstorbene Versi-
cherungsnehmer. 

§ 22 Folgebeitrag 
1. Fälligkeit  

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweili-
gen Versicherungsperiode fällig. 

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versi-
cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitraums bewirkt ist. 

2. Schadenersatz bei Verzug 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages 
in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
 

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht recht-

zeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in 
Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung 
bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der 
Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die 
Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – auf-
grund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein 
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages oder 
der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetz-
ten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Ver-
zug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn 
der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung 
in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kün-
digung ausdrücklich hinzuweisen. 

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer in-
nerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfrei-
heit des Versicherers (Nr. 3 b)) bleibt unberührt. 

§ 23 Lastschriftverfahren 
1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart 
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder meh-
rere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht einge-
zogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschrift-
vereinbarung in Textform zu kündigen. 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und 
zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschla-
genen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in 
Rechnung gestellt werden. 

§ 24 Ratenzahlung 
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis 
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz o-
der teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig 
wird. 

§ 25 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
1. Allgemeiner Grundsatz 

a) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ab-
lauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese 
Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages zu, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz be-
standen hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte 
beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfech-
tung und fehlendem versicherten Interesse 
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertrags-

erklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der 
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung ist, 
dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, 
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Be-
trag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt 
hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer 
zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Bei-
trag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genom-
men hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versiche-
rers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, 
nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform 
gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der 
Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versiche-
rers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht 
rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine 
angemessene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versi-
cherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem 
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Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Ver-
sicherung nicht besteht oder wenn das Interesse bei einer Ver-
sicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein ande-
res künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versi-
cherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr ver-
langen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse 
in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt. 

§ 26 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind: 
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie ver-

traglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;  
ab) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Ob-

liegenheiten. 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrläs-

sig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles 
gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versi-
cherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegen-
heit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versi-

cherungsfalles 
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 

Schadens zu sorgen; 
ab) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 

Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich o-
der telefonisch – anzuzeigen; 

ac) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung oder 
-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzu-
holen, wenn die Umstände dies gestatten; 

ad) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung oder 
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen 
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versiche-
rer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

ae) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 
unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

af) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeich-
nis der abhandengekommenen Sachen einzureichen; 

ag) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den 
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen 
unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu 
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten 
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer 
aufzubewahren; 

ah) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft 
– auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Fest-
stellung des Versicherungsfalles oder des Umfangs der 
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede 
Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und 
über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

ai) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 

aj) für zerstörte oder abhandengekommene Wertpapiere oder 
sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Auf-
gebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte 
zu wahren, insbesondere abhandengekommene Sparbü-
cher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sper-
ren zu lassen. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 
2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächli-
chen und rechtlichen Umständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 

Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Ob-
liegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 

groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen. 

b) Außer im Fall einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsoblie-
genheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
hat. 

§ 27 Gefahrerhöhung 
1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vor-
handenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des 
Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens oder 
die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahr-
scheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur –  
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, 
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Ge-
fahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als 
mitversichert gelten soll. 

2. Pflichten des Versicherungsnehmers 
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-

nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Ge-
fahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung 
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versi-
cherer unverzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem 
er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 
a) Kündigungsrecht des Versicherers 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach 
Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung einen seiner Geschäftsgrundsätzen entspre-
chend erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der er-
höhten Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung 
der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der 
Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpas-
sung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats 
ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt 
werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-
fahrerhöhung bestanden hat. 

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist 

der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich ver-
letzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob 
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen. 
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b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versi-
cherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versiche-
rer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Ver-
sicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. 
Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig ver-
letzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht 
des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhö-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zuge-
gangen sein müssen, bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
ca) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ge-

fahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 

cb) wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung einen seiner Geschäftsgrundsätzen 
entsprechend erhöhten Beitrag verlangt. 

§ 28 Überversicherung 
1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 

Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überver-
sicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabge-
setzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist für die Höhe 
des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versicherer berech-
net haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen 
Inhalt geschlossen worden wäre. 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 29 Mehrere Versicherer 
1. Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfrei-
heit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Ge-

fahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zu-
sammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Ver-
sicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen 
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung 
vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen 
Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; der Versicherungs-
nehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des 
ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus an-
deren Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben 
Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden 
Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträ-
gen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der 

Versicherungssummen, aus denen der Beitrag errechnet wurde, 
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei 
Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der 
Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt 
keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in De-
ckung gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht ge-
schlossene Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-

fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Ent-
stehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlan-
gen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die 

Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des 
Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die 
frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versi-
cherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zu-
geht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die 
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Ab-
schluss der mehreren Versicherungsverträge der Versiche-
rungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versi-
cherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versi-
cherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur 
die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen 
und der Beiträge verlangen. 

§ 30 Versicherung für fremde Rechnung 
1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. 
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versi-
cherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, 
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte sei-
ne Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung 
der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers 
verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-

nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versiche-
rung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten 
des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Inte-
ressen des Versicherungsnehmers und des Versicherten um-
fasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse 
das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen 
lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-
nehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm 
eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers 
nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn 
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versi-
cherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber infor-
miert hat. 

§ 31 Aufwendungsersatz 
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Um-
ständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für 
geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers 
macht. 

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen un-
mittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in 
seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versi-
cherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei 
einer nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände ver-
hältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf 
Weisung des Versicherers erfolgten. 

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kür-
zen. 

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versi-

cherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstan-
den sind. 

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erfor-
derlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vor-
zuschießen. 

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentli-
chen Interesse erbracht werden. 

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für 

die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden 
Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren. 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder 
Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er 
zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer 
aufgefordert wurde. 
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b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen. 

§ 32 Übergang von Ersatzansprüchen 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit 
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Rich-
tet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine 
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemein-
schaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Über-
gang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer.  

§ 33 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertrags-
parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in 
Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätes-
tens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädi-
gung zugegangen sein. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode, wirksam wird. 

3. Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 34 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versiche-

rungsfalles 
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätz-

lich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht 
frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Straf-
urteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsneh-
mers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des 
Schadens als bewiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig 
herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. 

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Ver-
sicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für 
den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräfti-
ges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges 
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen 
des Satzes 1 als bewiesen. 
 

§ 35 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versiche-
rer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer 
erfolgen, in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die ge-
setzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und An-
zeigen bleiben unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer 

nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift  
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 ent-
sprechend Anwendung. 

§ 36 Agentenvollmacht 
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betref-
fend 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertra-

ges, 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen 

Beendigung, 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages 

und während des Versicherungsverhältnisses. 
2. Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Ver-
sicherungsnehmer zu übermitteln.  

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die 
der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung 
oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages an ihn leistet, 
anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versi-
cherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Be-
schränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge 
grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

§ 37 Repräsentanten 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 
seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

§ 38 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Ent-
scheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ 39 Gerichtsstand 
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Er-
mangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zu-
ständigen Gericht geltend machen.  

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den 
Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Ge-
richt geltend machen. 

§ 40 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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B1. Sonderbedingungen Hausrat VARIO Status 
In Ergänzung und Erweiterung zu den Allgemeinen Hausrat-
Versicherungsbedingungen gilt vereinbart: 

 
1. Feuer 
1.1 Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von 

Folgeschäden 
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 3 Satz 2 VHB 2010 leistet der Versicherer 

Entschädigung auch für Schäden, die an versicherten elektrischen 
Einrichtungen und Geräten durch Überspannung, Überstrom und 
Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch 
bedingte Elektrizität entstehen. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25 Prozent der Versi-
cherungssumme begrenzt. 

1.2 Rauch, Überschallknall, Ruß, Verpuffung 
1. In Erweiterung von § 2 VHB 2010 sind Schäden durch Rauch, 

Überschallknall, Ruß und Verpuffung mitversichert. Nicht versichert 
sind Schäden, die durch dauernde Einwirkung des Rauches entste-
hen. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5 Prozent der Versi-
cherungssumme begrenzt. 

1.3 Seng- und Schmorschäden 
1. Abweichend von § 2 Nr. 6 b) VHB 2010 leistet der Versicherer auch 

Entschädigung für Seng- und Schmorschäden, die nicht durch einen 
Brand entstanden sind. Seng- oder Schmorschäden sind Schäden,  
die dadurch entstehen, dass versicherte Sachen einer Feuer- oder 
einer Hitzequelle ausgesetzt waren, ohne dass es an der beschädig-
ten Stelle tatsächlich gebrannt hat. Nicht versichert sind Schäden, 
die an elektrischen Einrichtungen oder Geräten durch die Wirkung 
des elektrischen Stromes entstehen. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2,5 Prozent der 
Versicherungssumme  begrenzt. 

3. Der Versicherungsnehmer hat je Versicherungsfall eine Selbstbetei-
ligung (SB) von 100 EUR zu tragen, ausgenommen es gilt eine ge-
nerelle SB für den Gesamtvertrag vereinbart. 

1.4 Fahrzeuganprall 

In Erweiterung von § 2 Nr. 1 d) VHB 2010 sind Schäden durch An-
prall eines sonstigen Fahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung 
mitversichert. 
Es besteht nur Versicherungsschutz, wenn das Fahrzeug nicht vom 
Versicherungsnehmer betrieben wurde. 

1.5 Nutzwärmeschäden 
In Ergänzung zu § 2 VHB 2010 sind auch Brandschäden mitversi-
chert, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie ei-
nem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder sonstigen 
Zwecken ausgesetzt werden. Dies gilt auch für Sachen, in denen 
oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder wei-
tergeleitet wird. 

2. Einbruchdiebstahl 
2.1 Erweiterter Diebstahlbegriff für Trick- und Taschendiebstahl 
1. In Erweiterung von § 3 VHB 2010 gilt für alle im versicherten Haus-

halt lebenden Personen, die am Schadentag das 60. Lebensjahr 
vollendet haben, 
a) Trickdiebstahl in der Wohnung und 
b) einfacher Diebstahl von Hand-, Schulter- und ähnlichen Ta-

schen (einschließlich Brieftaschen und Geldbörsen), die unmit-
telbar am Körper getragen werden, einschließlich dem Inhalt 
dieser Taschen mitversichert. 

2. Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der 
zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dem Versicherer ei-
nen Nachweis dafür zu erbringen, dass diese nicht innerhalb von 
drei Wochen seit Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft 
wurden. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 EUR begrenzt. 
2.2 Diebstahl aus Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen 

1. Für versicherte Sachen besteht auch weltweit Versicherungsschutz 
gegen Schäden durch Diebstahl von Hausrat aus verschlossenen 
Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen. Die in § 3 Nr. 2 VHB 2010 
genannten Voraussetzungen müssen erfüllt sein. 

2. Für Bargeld, Wertpapiere, Schecks, Kreditkarten, Schmuck und 
Sachen aus Edelmetall, Fahrausweise, Sparbücher, Pelze und opti-
sche Geräte ist die Entschädigung auf 500 EUR begrenzt. 

3. Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der 
zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dieser sowie dem 
Versicherer ein Verzeichnis der abhandengekommenen Sachen ein-
zureichen. 

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1 Prozent der Versi-
cherungssumme begrenzt. 

2.3 Erweiterter Beraubungsbegriff 
Abweichend von § 3 Nr. 4 c) VHB 2010 gilt vereinbart, dass auch 
Schäden durch Raub mitversichert gelten, wenn diese Sachen an 
den Ort der Wegnahme oder Herausgabe auf Verlangen des Täters 
hingeschafft werden. Auf die vertraglichen Entschädigungsgrenzen 
wird hingewiesen. 

2.4 Diebstahl von Wäsche, Bekleidung, Gartenmöbeln, Gartengerä-
ten inkl. Aufsitzrasenmäher, Grills und fest verankerten Gar-
tenskulpturen 

1. Im Fall der Entwendung durch einfachen Diebstahl leistet der Versi-
cherer Entschädigung für  
a) Wäsche und Bekleidung, die sich tagsüber zwischen 6.00 Uhr 

und 22.00 Uhr zum Waschen, Trocknen, Bleichen oder Lüften 
außerhalb der Versicherungsräume auf dem Grundstück befin-
det, auf dem die versicherte Wohnung liegt; 

b) Wäsche und Bekleidung, die sich bei einem stationären Kran-
kenhausaufenthalt im Krankenzimmer befindet; 

c) Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und fest verankerte Gartens-
kulpturen außerhalb von Räumen auf dem eingefriedeten 
Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1 Prozent der Versi-
cherungssumme begrenzt. 

3. Fremdes Eigentum ist nicht versichert. 
2.5 Diebstahl aus Kraftfahrzeugen und Wassersportfahrzeugen 
1. Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen gemäß 

§ 6 VHB 2010 in Europa, ausgenommen Bargeld und Wertsachen 
gemäß § 13 Nr. 1 a) VHB 2010  im 
a) verschlossenen Innen- oder Kofferraum eines Kraftfahrzeugs 

oder Anhängers; 
b) Innenraum (Kajüte, Backskiste oder Ähnliches) eines Wasser-

sportfahrzeugs, der durch mindestens ein Sicherheitsschloss 
verschlossen sein muss. 

2. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die genannten 
Räumlichkeiten fest umschlossen sind. Eine Abdeckung mit Planen, 
Persenningen oder Ähnliches reicht nicht. Der Versicherer leistet 
Entschädigung für die Zerstörung, die Beschädigung oder das Ab-
handenkommen durch Diebstahl, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass 
a) der Diebstahl tagsüber zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr be-

gangen worden ist oder 
b) das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in der Zeit von 22.00 Uhr 

bis 6.00 Uhr nach beendetem Gebrauch auf einem bewachten 
Parkplatz oder in einem verschlossenen Hofraum abgestellt war; 

c) das Wassersportfahrzeug nach beendetem Gebrauch an einem 
für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Liegeplatz festgemacht 
war. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1 Prozent der Versi-
cherungssumme begrenzt. 

4. Fremdes Eigentum ist nicht versichert. 
2.6 Diebstahl im Krankenzimmer 
1. Schäden durch einfachen Diebstahl von versicherten Sachen im 

Krankenzimmer aufgrund eines stationären Kur- oder Krankenhaus-
aufenthalts sind mitversichert. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1 Prozent der Versi-
cherungssumme – für Bargeld auf 100 EUR – begrenzt. 

2.7 Einbruch über nicht versicherte Räume 
Als Einbruch gemäß § 3 Nr. 2 a) VHB 2010 gilt auch, wenn in das 
Objekt, in dem sich der versicherte Hausrat befindet, in einem nicht 
versicherten Raum eingebrochen wurde und der Täter von dort ohne 
zusätzliche Hindernisse in die versicherten Räumlichkeiten gelangt. 
Es hat keinen Einfluss auf die Leistungspflicht des Versicherers, ob 
die nicht versicherten Räumlichkeiten von Familienangehörigen des 
Versicherungsnehmers gewerblich oder privat genutzt werden. 

2.8  Diebstahl von Kinderwagen, Krankenfahrstühlen, Gehhilfen und 
Stützapparaten 

1. Für Kinderwagen, Krankenfahrstühle, Gehhilfen und Stützapparate 
besteht Versicherungsschutz auch für Schäden durch Diebstahl. 

2. Ist der Kinderwagen, Krankenfahrstuhl oder die Gehhilfe nicht in 
Gebrauch und besteht für den Versicherungsnehmer die Möglichkeit, 
bei Nichtgebrauch einen gemeinschaftlichen Abstellraum zum Unter-
stellen zu nutzen, dann ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, 
dieser Einstellmöglichkeit nachzukommen. 

3. Lose mit dem Kinderwagen, dem Krankenfahrstuhl oder der Gehhilfe 
verbundene oder regelmäßig deren Gebrauch dienende Sachen 
werden nur ersetzt, wenn sie zusammen mit den genannten Gegen-
ständen entwendet worden sind. 

3. Leitungswasser 
3.1 Wasserverlust nach versichertem Sachschaden 

1. In Ergänzung zu § 1 VHB 2010 sind die Kosten von Wasserverlust 
aufgrund eines versicherten Sachschadens mitversichert. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 EUR begrenzt. 
3.2 Erweiterte Leitungswasserversicherung 

In Erweiterung von § 4 Nr. 2 b) VHB 2010 gilt als Leitungswasser 
auch Wasser, das aus im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren, 
Wassersäulen, Zimmerbrunnen, Terrarien, Zisternen oder Ähnlichem 
bestimmungswidrig ausgetreten ist. 

4. Gefrier- und Kühlgut 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für an Gefrier- und Kühlgut 

verursachten Schäden, die durch eine unvorhersehbare Unterbre-
chung der Energiezufuhr (Netzausfall) entstehen. 
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2. Der Netzausfall muss vom Stromanbieter oder einer entsprechenden 
Einrichtung dokumentiert sein. 

3. Nicht versichert sind Schäden durch technische Defekte und Bedie-
nungsfehler, die im Haushalt des Versicherungsnehmers geschehen. 

5. Innere Unruhen, Streik, Aussperrung 
1. Abgrenzung zur Staatshaftung 

a) Ein Anspruch auf Entschädigung durch innere Unruhen, Streik 
oder Aussperrung besteht nicht, soweit die Voraussetzungen für 
einen unmittelbaren oder subsidiären Schadenersatzanspruch 
aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts gegeben 
sind. 

b) Ein Anspruch auf Entschädigung in den Fällen von a) erstreckt 
sich nur auf den Teil des Schadens, der die Höchstgrenzen auf-
grund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts überschreitet. 

2. Innere Unruhen 
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 

die unmittelbar durch Gewalthandlungen im Zusammenhang mit 
inneren Unruhen zerstört oder beschädigt werden. 

b) Eingeschlossen sind unmittelbare Schäden durch Wegnahme 
bei Plünderungen in unmittelbarem Zusammenhang mit inneren 
Unruhen. 

c) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die der Ver-
sicherungsnehmer oder andere in den versicherten Räumen be-
rechtigt anwesende Personen verursachen. 

3. Streik oder Aussperrung 
a) Als Streik gilt die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein 

bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhältnis-
mäßig großen Zahl von Arbeitnehmern. Aussperrung ist die auf 
ein bestimmtes Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung einer 
verhältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern. 

b) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die unmittelbar durch Handlungen der streikenden oder ausge-
sperrten Arbeitnehmer im Zusammenhang mit einem Streik oder 
beim Widerstand gegen eine Aussperrung zerstört oder beschä-
digt werden. 

c) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die der Ver-
sicherungsnehmer oder andere in den versicherten Räumen be-
rechtigt anwesende Personen verursachen. 

6. Gefahrerhöhung 
6.1 Unbewohntsein der Wohnung 

Abweichend von § 17 c) VHB 2010 wird sich der Versicherer nicht 
auf eine Gefahrerhöhung berufen, wenn die versicherte Wohnung 
bis zu 6 Monate unbewohnt und unbeaufsichtigt bleibt. 

6.2 Gefahrerhöhung durch ein Gerüst 
Die durch ein Aufstellen eines Gerüstes am Versicherungsort be-
dingte Gefahrerhöhung ist automatisch mitversichert und muss dem 
Versicherer nicht gesondert gemeldet werden. 

7. Versicherungsort 
7.1 Sachen in Bankschließfächern 

Sachen in Bankschließfächern sind bis zu 25 Prozent der Versiche-
rungssumme gegen die versicherten Gefahren in Bankschließfä-
chern mitversichert. Diese Deckung besteht subsidiär zu einem 
Schadenersatzanspruch gegenüber der verwahrenden Bank. 

7.2 Garagen am Wohnort 
In Erweiterung von § 6 Nr. 3 b) VHB 2010 werden auch privat ge-
nutzte Garagen dem Versicherungsort hinzugerechnet, soweit sich 
diese am Wohnort (politische Gemeinde) des Versicherungsnehmers 
befinden. 

7.3 Erweiterte Außenversicherung 
1. Abweichend von § 7 Nr. 1 VHB 2010 gelten Zeiträume von mehr als 

6 Monaten als nicht vorübergehend. 
2. In Abänderung von § 7 Nr. 6 VHB 2010 ist die Entschädigung je 

Versicherungsfall auf 25 Prozent der Versicherungssumme begrenzt. 
8. Kosten 
8.1 Kosten für Haustierbetreuung nach Versicherungsfall 

Der Versicherer übernimmt die Kosten bis zu 1 Prozent der Versi-
cherungssumme für die Unterbringung von Haustieren in einer Tier-
pension oder ähnliche Unterbringung bis zu dem Zeitpunkt, in dem 
die versicherte Wohnung wieder benutzbar oder eine Haltung der 
Haustiere in einem benutzbaren Teil der Wohnung wieder zumutbar 
ist.  

8.2 Kosten für Hotel oder ähnliche Unterbringung im Schadenfall 

1. Abweichend von § 8 Nr. 3 VHB 2010 werden Kosten für Hotel oder 
ähnliche Unterbringung längstens für die Dauer von 6 Monaten er-
setzt. 

2. Die Tageshöchstentschädigung ist auf maximal 2,5 Promille der 
Versicherungssumme begrenzt. 

3. Die Kosten werden nur dann ersetzt, wenn es sich bei der versicher-
ten Wohnung um den ständigen Wohnsitz des Versicherungsneh-
mers handelt. 

8.3 Transport- und Lagerkosten 
Abweichend von § 8 Nr. 4 VHB 2010 werden infolge eines Versiche-
rungsfalles erforderliche Transportkosten sowie Lagerkosten bis zu 
6 Monate übernommen. 

8.4 Rückreisekosten 
1. Der Versicherer ersetzt Fahrtmehrkosten, wenn der Versiche-

rungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalles vorzeitig 
seine Urlaubs-/Dienstreise abbricht und an den Schadenort reist. 

2. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussicht-
lich 5.000 EUR übersteigt und die Anwesenheit des Versicherungs-
nehmers am Schadenort notwendig macht. 

3. Als Urlaubs-/Dienstreise gilt jede privat/geschäftlich veranlasste 
Abwesenheit des Versicherungsnehmers vom Versicherungsort von 
mindestens 4 Tagen, höchstens 6 Wochen. 

4. Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, 
entsprechend dem benutzten Reisemittel und der Dringlichkeit der 
Reise an den Schadenort. 

5. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, soweit es die Umstände 
gestatten, vor Antritt der Reise an den Schadenort bei dem Versiche-
rer Weisungen einzuholen. 

6. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf maximal 2.500 EUR 
begrenzt. 

8.5 Bewachungskosten 
Notwendig werdende Bewachungskosten gemäß § 8 Nr. 6 VHB 
2010 infolge eines versicherten Schadenereignisses sind mitversi-
chert, soweit der Versicherungsnehmer diese Maßnahme für gebo-
ten halten durfte, um weitergehende Schäden zu vermeiden. 

8.6 Umzugskosten nach einem Versicherungsfall 
In Erweiterung von § 8 VHB 2010 werden auch infolge eines Versi-
cherungsfalles erforderliche Umzugskosten bei Unbewohnbarkeit der 
versicherten Wohnung übernommen. 

 

8.7 Gebäudebeschädigungen bei Rettungsmaßnahmen 
Mitversichert sind Reparaturkosten für Gebäudebeschädigungen, die 
im Bereich der versicherten Wohnung durch Rettungsmaßnahmen 
im Zusammenhang mit einem versicherten Hausratschaden oder 
durch Einbruchdiebstahl, Beraubung oder den Versuch einer solchen 
Tat oder innerhalb der versicherten Wohnung durch Vandalismus 
nach einem Einbruch oder nach einer Beraubung entstanden sind. 

8.8 Kostenübernahme im Sachverständigenverfahren 
Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden 10.000 EUR, so 
ersetzt der Versicherer 80 Prozent von den nach § 15 VHB 2010 
durch den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachver-
ständigenverfahrens, maximal 10.000 EUR. 

8.9 Telefonkosten nach einem Einbruchdiebstahl 
1. Wird nach einem Einbruchdiebstahl in die versicherte Wohnung das 

Telefon von dem Täter benutzt, so ersetzt der Versicherer die 
dadurch angefallenen Telefonkosten bis zu einem Betrag von 
500 EUR. 

2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer auf Verlangen einen 
Einzelgesprächsnachweis des Telekommunikationsunternehmens 
einzureichen. 

8.10 Datenrettungskosten 
1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles am Versiche-

rungsort tatsächlich entstandenen, notwendigen Kosten für die tech-
nische Wiederherstellung – und nicht der Wiederbeschaffung – von 
elektronisch gespeicherten, ausschließlich für die private Nutzung 
bestimmten Daten (maschinenlesbare Informationen) und Program-
me. Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch eine 
ersatzpflichtige Substanzbeschädigung an dem Datenträger, auf 
dem sie gespeichert waren, verloren gegangen, beschädigt oder 
nicht mehr verfügbar sind. 

2. Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten technischen 
Wiederherstellung. 

3. Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten für 
a) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungs-

nehmer nicht berechtigt ist (z. B. so genannte Raubkopien); 
b) Programme und Daten, die der Versicherungsnehmer auf einem 

Rücksicherungs- oder Installationsmedium vorhält. 
4. Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die Kosten eines 

neuerlichen Lizenzerwerbs. 
5. Der Versicherer ersetzt die Datenrettungskosten je Versicherungsfall 

bis zu 1 Prozent der Versicherungssumme. 
8.11 Feuerlöschkosten 

In Abänderung von § 31 Nr. 1 ff) VHB 2010 gelten Feuerlöschkosten, 
die z. B. von der Feuerwehr oder anderer Institutionen, im Rahmen 
eines Versicherungsfalles geltend gemacht werden, mitversichert. 

8.12 Kosten für provisorische Maßnahmen (Notreparaturen) nach 
einem Einbruchdiebstahl 
Kosten für provisorische Reparaturen sind mitversichert, soweit die-
se durch einen Versicherungsfall verursacht wurden und zum Schutz 
des versicherten Hausrates notwendig sind. 

9. Erhöhung der Entschädigungsgrenze für Wertsachen 

1. In Abänderung von § 13 Nr. 2 a) VHB 2010 ist die Entschädigung für 
Wertsachen und Bargeld je Versicherungsfall auf insgesamt 
25 Prozent der Versicherungssumme begrenzt. Eine andere Ent-
schädigungsgrenze kann vereinbart werden. 

2. Ferner ist die Entschädigung für folgende Wertsachen je Versiche-
rungsfall (siehe § 1 VHB 2010) begrenzt, wenn sich diese außerhalb 



 
 
 
 
 

 21 Hausrat-Versicherungsbedingungen 

verschlossener Wertschutzschränke gem. § 13 Nr. 1 b) VHB 2010 
befinden, auf 
a) 1.500 EUR für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge mit 

Ausnahme von Münzen, deren Versicherungswert den Nennbe-
trag übersteigt, 

b) 5.000 EUR für Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige 
Wertpapiere, 

c) 20.000 EUR für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmar-
ken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder 
Platin. 

10. Verzicht auf Einrede der groben Fahrlässigkeit  
Abweichend von § 34 Nr. 1 b) VHB 2010 verzichtet der Versicherer 
auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit bis zu 25 Prozent der Ver-
sicherungssumme.  

11. Innovationsgarantie 
Werden die dieser Hausratversicherung zugrunde liegenden Bedin-
gungen ausschließlich zum Vorteil des VN und ohne Mehrbeitrag 
geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung 
auch für diesen Vertrag. 

12. Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen 

Die HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT garantiert, dass die 
dieser Hausratversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Haus-
rat-Versicherungsbedingungen ausschließlich zum Vorteil des VN 
von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Bedingungen – jeweils aktueller Stand – abwei-
chen. 
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B2. Zusatzbedingungen Hausrat VARIO Plus  
In Ergänzung und Erweiterung zu den Allgemeinen Hausrat-
Versicherungsbedingungen und dem Leistungsumfang Hausrat 
VARIO Status gilt vereinbart: 

 
1. Feuer 
1.1 Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von 

Folgeschäden 
In Erweiterung von § 2 Nr. 3 Satz 2 VHB 2010 leistet der Versicherer 
Entschädigung auch für Schäden, die an versicherten elektrischen 
Einrichtungen und Geräten durch Überspannung, Überstrom und 
Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch 
bedingte Elektrizität entstehen. 

1.2 Rauch, Überschallknall, Ruß, Verpuffung 
In Erweiterung von § 2 VHB 2010 sind Schäden durch Rauch, Über-
schallknall, Ruß und Verpuffung mitversichert. Nicht versichert sind 
Schäden, die durch dauernde Einwirkung des Rauches entstehen. 

1.3 Seng- und Schmorschäden 
1. Abweichend von § 2 Nr. 6 b) VHB 2010 leistet der Versicherer auch 

Entschädigung für Seng- und Schmorschäden, die nicht durch einen 
Brand entstanden sind. Seng- oder Schmorschäden sind Schäden, 
die dadurch entstehen, dass versicherte Sachen einer Feuer- oder 
einer Hitzequelle ausgesetzt waren, ohne dass es an der beschädig-
ten Stelle tatsächlich gebrannt hat. Nicht versichert sind Schäden, 
die an elektrischen Einrichtungen oder Geräten durch die Wirkung 
des elektrischen Stromes entstehen. 

2. Der Versicherungsnehmer hat je Versicherungsfall eine Selbstbetei-
ligung von 100 EUR zu tragen, ausgenommen es gilt eine generelle 
Selbstbeteiligung für den Gesamtvertrag vereinbart. 

2. Einbruchdiebstahl 
2.1 Diebstahl aus Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen 
1. Für versicherte Sachen besteht auch weltweit Versicherungsschutz 

gegen Schäden durch Diebstahl von Hausrat aus verschlossenen 
Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen. Die in § 3 Nr. 2 VHB 2010 
genannten Voraussetzungen müssen erfüllt sein. 

2. Für Bargeld, Wertpapiere, Schecks, Kreditkarten, Schmuck und 
Sachen aus Edelmetall, Fahrausweise, Sparbücher, Pelze und opti-
sche Geräte ist die Entschädigung auf 500 EUR begrenzt. 

3. Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der 
zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dieser sowie dem 
Versicherer ein Verzeichnis der abhandengekommenen Sachen ein-
zureichen. 

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2 Prozent der Versi-
cherungssumme begrenzt. 

2.2 Diebstahl von Wäsche, Bekleidung, Gartenmöbeln, Gartengerä-
ten inkl. Aufsitzrasenmäher, Grills und fest verankerten Gar-
tenskulpturen. 

1. Im Fall der Entwendung durch einfachen Diebstahl leistet der Versi-
cherer Entschädigung für  
a) Wäsche und Bekleidung, die sich tagsüber zwischen 6.00 Uhr 

und 22.00 Uhr zum Waschen, Trocknen, Bleichen oder Lüften 
außerhalb der Versicherungsräume auf dem Grundstück befin-
det, auf dem die versicherte Wohnung liegt; 

b) Wäsche und Bekleidung, die sich bei einem stationären Kran-
kenhausaufenthalt im Krankenzimmer befindet; 

c) Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und fest verankerte Gartens-
kulpturen außerhalb von Räumen auf dem eingefriedeten 
Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2 Prozent der Versi-
cherungssumme begrenzt. 

3. Fremdes Eigentum ist nicht versichert. 
2.3 Diebstahl aus Kraftfahrzeugen und Wassersportfahrzeugen 

1. Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen gemäß 
§ 6 VHB 2010 in Europa, ausgenommen Bargeld und Wertsachen 
gemäß § 13 Nr. 1 a) VHB  im 
a) verschlossenen Innen- oder Kofferraum eines Kraftfahrzeugs 

oder Anhängers; 
b) Innenraum (Kajüte, Backskiste oder Ähnliches) eines Wasser-

sportfahrzeugs, der durch mindestens ein Sicherheitsschloss 
verschlossen sein muss. 

2. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die genannten 
Räumlichkeiten fest umschlossen sind. Eine Abdeckung mit Planen, 
Persenningen oder Ähnliches reicht nicht. Der Versicherer leistet 
Entschädigung für die Zerstörung, die Beschädigung oder das Ab-
handenkommen durch Diebstahl, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass 
a) der Diebstahl tagsüber zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr be-

gangen worden ist oder 
b) das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in der Zeit von 22.00 Uhr 

bis 6.00 Uhr nach beendetem Gebrauch auf einem bewachten 
Parkplatz oder in einem verschlossenen Hofraum abgestellt 
war; 

c) das Wassersportfahrzeug nach beendetem Gebrauch an einem 
für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Liegeplatz festgemacht 
war. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2 Prozent der Versi-
cherungssumme begrenzt. 

4. Fremdes Eigentum ist nicht versichert. 
2.4 Diebstahl im Krankenzimmer 
1. Schäden durch einfachen Diebstahl von versicherten Sachen im 

Krankenzimmer aufgrund eines stationären Kur- oder Krankenhaus-
aufenthalts sind mitversichert. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2 Prozent der Versi-
cherungssumme – für Bargeld auf 200 EUR – begrenzt. 

3. Wasserverlust nach versichertem Sachschaden 
In Ergänzung zu § 1 VHB 2010 sind die Kosten von Wasserverlust 
aufgrund eines versicherten Sachschadens mitversichert. 

4. Unbewohntsein der Wohnung 
Abweichend von § 17 c) VHB 2010 wird sich der Versicherer nicht 
auf eine Gefahrerhöhung berufen, wenn die versicherte Wohnung 
bis zu 12 Monate unbewohnt und unbeaufsichtigt bleibt. 

5. Anlagen zur Sicherung der Wohnung 
Technische, optische und akustische Anlagen zur Sicherung der 
Wohnung gelten mitversichert. 

6. Versicherungsort 
6.1 Sachen in Bankschließfächern 

Sachen in Bankschließfächern sind gegen die versicherten Gefahren 
in Bankschließfächern mitversichert. Diese Deckung besteht sub-
sidiär zu einem Schadenersatzanspruch gegenüber der verwahren-
den Bank. 

6.2 Erweiterte Außenversicherung 
1. Abweichend von § 7 Nr. 1 VHB 2010 gelten Zeiträume von mehr als 

12 Monaten als nicht vorübergehend. 
2. In Abänderung von § 7 Nr. 6 VHB 2010 ist die Entschädigung je 

Versicherungsfall auf 100 Prozent der Versicherungssumme be-
grenzt. 

7. Vorsorgeversicherung 
7.1 Vorsorgeversicherung für Kinder 
1. Gründen die in der Wohnung des Versicherungsnehmers lebenden 

Kinder bei Auszug aus der bisherigen gemeinsamen Wohnung einen 
eigenen Hausstand, wird eine kostenfreie Vorsorgesumme in Höhe 
von 25 Prozent der Versicherungssumme zur Verfügung gestellt. 

2. Der Versicherungsschutz erlischt ohne weitere Mitteilung ein Jahr 
nach Umzugsbeginn. 

7.2 Erweiterte Vorsorgeversicherung 

In Erweiterung von § 9 Ziff. 2 b) VHB 2010 erhöht sich die Versiche-
rungssumme um einen Vorsorgebetrag von 20 Prozent. 

8. Kosten 
8.1 Kosten für Haustierbetreuung nach Versicherungsfall 

Der Versicherer übernimmt die Kosten bis zu 2 Prozent der Versi-
cherungssumme für die Unterbringung von Haustieren in einer Tier-
pension oder ähnliche Unterbringung bis zu dem Zeitpunkt, in dem 
die versicherte Wohnung wieder benutzbar oder eine Haltung der 
Haustiere in einem benutzbaren Teil der Wohnung wieder zumutbar 
ist.  

8.2 Kosten für Hotel oder ähnliche Unterbringung im Schadenfall 
1. Abweichend von § 8 Nr. 3 VHB 2010 werden Kosten für Hotel oder 

ähnliche Unterbringung längstens für die Dauer von 12 Monaten er-
setzt. 

2. Die Tageshöchstentschädigung ist auf maximal 2,5 Promille der 
Versicherungssumme begrenzt. 

3. Die Kosten werden nur dann ersetzt, wenn es sich bei der versicher-
ten Wohnung um den ständigen Wohnsitz des Versicherungsneh-
mers handelt. 

8.3 Transport- und Lagerkosten 
Abweichend von § 8 Nr. 4 VHB 2010 werden infolge eines Versiche-
rungsfalles erforderliche Transportkosten sowie Lagerkosten bis zu 
12 Monaten übernommen. 

8.4 Rückreisekosten 
1. Der Versicherer ersetzt Fahrtmehrkosten, wenn der Versicherungs-

nehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalles vorzeitig seine 
Urlaubs-/Dienstreise abbricht und an den Schadenort reist. 

2. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussicht-
lich 5.000 EUR übersteigt und die Anwesenheit des Versicherungs-
nehmers am Schadenort notwendig macht. 

3. Als Urlaubs-/Dienstreise gilt jede privat/geschäftlich veranlasste 
Abwesenheit des Versicherungsnehmers vom Versicherungsort von 
mindestens 4 Tagen, höchstens 6 Wochen. 

4. Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, 
entsprechend dem benutzten Reisemittel und der Dringlichkeit der 
Reise an den Schadenort. 

5. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, soweit es die Umstände 
gestatten, vor Antritt der Reise an den Schadenort bei dem Versiche-
rer Weisungen einzuholen. 

6. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf maximal 5.000 EUR 
begrenzt. 
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8.5 Telefonkosten nach einem Einbruchdiebstahl 
1. Wird nach einem Einbruchdiebstahl in die versicherte Wohnung das 

Telefon von dem Täter benutzt, so ersetzt der Versicherer die 
dadurch angefallenen Telefonkosten bis zu einem Betrag von 
1.000 EUR. 

2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer auf Verlangen einen 
Einzelgesprächsnachweis des Telekommunikationsunternehmens 
einzureichen. 

8.6 Datenrettungskosten 
1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles am Versiche-

rungsort tatsächlich entstandenen, notwendigen Kosten für die tech-
nische Wiederherstellung – und nicht der Wiederbeschaffung – von 
elektronisch gespeicherten, ausschließlich für die private Nutzung 
bestimmten Daten (maschinenlesbare Informationen) und Program-
me. Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch eine 
ersatzpflichtige Substanzbeschädigung an dem Datenträger, auf 
dem sie gespeichert waren, verloren gegangen, beschädigt oder 
nicht mehr verfügbar sind. 

2. Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten technischen 
Wiederherstellung. 

3. Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten für  
a) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungs-

nehmer nicht berechtigt ist (z. B. so genannte Raubkopien); 
b) Programme und Daten, die der Versicherungsnehmer auf einem 

Rücksicherungs- oder Installationsmedium vorhält. 
4. Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die Kosten eines 

neuerlichen Lizenzerwerbs. 
5. Der Versicherer ersetzt die Datenrettungskosten je Versicherungsfall 

bis zu 2 Prozent der Versicherungssumme. 
8.7 Schlossänderungskosten für Gemeinschaftstüren 

In Erweiterung von § 8 Nr. 5 VHB 2010 gelten auch Kosten für 
Schlossänderungen an Türen auf dem Versicherungsgrundstück bis 
1.000 EUR versichert. 

8.8 Kostenpauschale 

Ab einer Entschädigung in Höhe von 1.000 EUR erstatten wir Ihnen 
einen Pauschalbetrag in Höhe von 50 EUR. 

9. Erhöhung der Entschädigungsgrenze für Wertsachen 
1. In Abänderung von § 13 Nr. 2 a) VHB 2010 ist die Entschädigung für 

Wertsachen und Bargeld je Versicherungsfall auf insgesamt 
100 Prozent der Versicherungssumme begrenzt. Eine andere Ent-
schädigungsgrenze kann vereinbart werden. 

2. Ferner ist die Entschädigung für folgende Wertsachen je Versiche-
rungsfall (siehe § 1 VHB 2010) begrenzt, wenn sich diese außerhalb 
verschlossener Wertschutzschränke gem. § 13 Nr. 1 b) VHB 2010 
befinden, auf 
a) 3.000 EUR für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge 

mit Ausnahme von Münzen, deren Versicherungswert den 
Nennbetrag übersteigt, 

b) 10.000 EUR für Urkunden einschließlich Sparbücher und sons-
tige Wertpapiere, 

c) 40.000 EUR für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmar-
ken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder 
Platin. 

10. Verzicht auf Einrede der groben Fahrlässigkeit  
Abweichend von § 34 Nr. 1 b) VHB 2010 verzichtet der Versicherer 
auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit. 

 
C. Zusätzliche Einschlussmöglichkeiten 

 
C1. Klauseln zur Hausratversicherung - falls vereinbart -  

 
1. Diebstahl von Fahrrädern und Fahrradanhängern 
1. Für Fahrräder und Fahrradanhänger erstreckt sich der Versiche-

rungsschutz auch auf Schäden durch Diebstahl. Fahrrädern gleich-
gestellt sind Pedelecs sowie E-Bikes, sofern keine Zulassungspflicht 

besteht. 
2. Der Versicherungsnehmer hat das Fahrrad durch ein eigenständiges 

Fahrradschloss gegen Diebstahl zu sichern, wenn er es nicht zur 
Fortbewegung einsetzt. Sicherungseinrichtungen, die dauerhaft mit 
dem Fahrrad verbunden sind (z. B. sog. „Rahmenschlösser“), gelten 
nicht als eigenständige Schlösser.  

3. Für die mit dem Fahrrad und Fahrradanhänger lose verbundenen 
und regelmäßig ihrem Gebrauch dienenden Sachen besteht nur 
Versicherungsschutz, wenn sie zusammen mit den genannten Ge-
genständen abhandengekommen sind. 

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1 Prozent der Versi-
cherungssumme begrenzt. Eine andere Entschädigungsgrenze kann 
vereinbart werden. 

5. Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den Hersteller, die 
Marke und Rahmennummern der versicherten Fahrräder zu beschaf-
fen und aufzubewahren. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Bestimmung, so kann er die Entschädigung nur verlangen, wenn er 
die Merkmale anderweitig nachweisen kann. 

6. Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der 
zuständigen Polizeidienststelle anzugeben und dem Versicherer ei-
nen Nachweis dafür zu erbringen, dass die Sachen nicht innerhalb 
von 3 Wochen seit Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft 
wurden. Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenhei-
ten, so kann der Versicherer gemäß § 26 Nr. 1 b) und Nr. 3 VHB 
2010 leistungsfrei oder zur Kündigung berechtigt sein. 

2. Sportgeräte außer Haus 

Für Hausratsachen nach § 6 VHB 2010, die der Ausübung eines 
Sports dienen, leistet der Versicherer im Rahmen der Außenversi-
cherung wie folgt: 

1. In Abänderung von § 7 Nr. 1 VHB 2010 gelten versicherte Sachen, 
die im Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person sind, oder die deren Ge-
brauch dienen, weltweit versichert, auch wenn sie sich nicht nur vo-
rübergehend außerhalb der Wohnung befinden. 

2. Die Entschädigung ist auf 1 Prozent der Versicherungssumme 
begrenzt. Eine andere Entschädigungsgrenze kann vereinbart wer-
den. 

3. Gegenstände von besonderem Wert 

Abweichend von § 6 VHB 2010 sind die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Gegenstände von besonderem Wert nicht mitversichert. 

4. Hausrat außerhalb der ständigen Wohnung 
Hausrat in Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd-, Garten-, Weinberg-
häusern oder in sonstigen nicht ständig bewohnten Gebäuden 
Abweichend von § 6 VHB 2010 sind nicht versichert: 
Bargeld, Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpa-
piere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen 
und Medaillen, Telefon- und Geldkarten sowie alle Sachen aus Sil-
ber, Gold oder Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, 
Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Grafi-
ken, Plastiken), Schusswaffen, Foto- und optische Apparate sowie 
sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), ausge-
nommen Möbelstücke. 
Hausrat in Zweitwohnungen in ständig bewohnten Gebäuden 
Abweichend von § 6 VHB 2010 sind nicht versichert: 
Bargeld, Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpa-
piere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen 
und Medaillen, Telefon- und Geldkarten sowie alle Sachen aus Gold 
oder Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins. 
Hotelkosten bei nicht ständig bewohnter Wohnung 
Abweichend von § 8 Nr. 3 VHB 2010 sind bei nicht ständig bewohn-
ten Wohnungen Kosten für Hotel- oder ähnliche Unterbringung nicht 
versichert. 

5. Eingelagerter Hausrat 
Abweichend von § 6 VHB 2010 sind nicht versichert: 
Bargeld, Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpa-
piere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen 
und Medaillen, Telefon- und Geldkarten sowie alle Sachen aus Sil-
ber, Gold oder Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, 
Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Grafi-
ken, Plastiken), Schusswaffen, Foto- und optische Apparate sowie 
sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), ausge-
nommen Möbelstücke. 

 

6. Sicherheitsvorschriften 
1. Für die Zeit, in der sich niemand berechtigt in der Wohnung aufhält, 

sind alle Schließvorrichtungen und vereinbarten Sicherungen zu be-
tätigen und die vereinbarten Einbruchmeldeanlagen einzuschalten. 

2. Alle Schließvorrichtungen, vereinbarten Sicherungen und verein-
barten Einbruchmeldeanlagen sind in gebrauchsfähigem Zustand zu 
erhalten; Störungen, Mängel und Schäden sind unverzüglich zu be-
seitigen. 

3. Nr. 1 findet keine Anwendung, soweit die Einhaltung dieser Oblie-
genheit dem Versicherungsnehmer oder dessen Repräsentanten bei 
objektiver Würdigung aller Umstände billigerweise nicht zugemutet 

werden kann. 
4. Verletzt der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant eine der 

Obliegenheiten gemäß Nr. 1 oder Nr. 2, ist der Versicherer nach 
Maßgabe der vertraglichen Vereinbarungen zur Kündigung berech-
tigt oder auch leistungsfrei. Die Kündigung des Versicherers wird ei-
nen Monat nach Zugang wirksam. 

5. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. 

6. Führt die Obliegenheitsverletzung zu einer Gefahrerhöhung, kann 
der Versicherer zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei 
sein. 

7. Sicherungsvereinbarungen 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nachstehend aufgeführte 
Sicherungen innerhalb eines Monats nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrages anzubringen: 

1. Außen-/Wohnungsabschlusstüren 
Zylinderschloss mit mind. fünf Stiftzuhaltungen, bündig mit Sicher-
heitsbeschlag oder Sicherheitsrosette von innen verschraubt oder 
Zuhaltungsschloss mit mind. sechs Zuhaltungen. 
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2. Kellerfenster/-schächte bei Einfamilienhäusern 
Abschließbare Stahlgitterfenster, verankerte Kellerroste, Gitter oder 
Innenblende mit Sperre. 
 

3. Die im Versicherungsschein näher bezeichnete Maßnahme 
Bis zum Einbau der vereinbarten Sicherungen gilt eine Selbstbeteili-
gung von 25 Prozent, wenn Schäden durch das Fehlen der verein-
barten Sicherungen begünstigt worden sind. 
Für Schäden nach Ablauf der Frist, die durch Fehlen der vereinbar-
ten Sicherungen begünstigt worden sind, besteht kein Versiche-
rungsschutz. 

8. Kein Abzug wegen Unterversicherung 
1. Abweichend von § 12 Nr. 5 VHB 2010 nimmt der Versicherer keinen 

Abzug wegen Unterversicherung vor, wenn zur Bestimmung der 
Versicherungssumme je Quadratmeter Wohnfläche

1
 ein Betrag von 

mindestens 650 EUR herangezogen wurde. 
2. Nr. 1 gilt nur, solange kein weiterer Hausratversicherungsvertrag 

desselben Versicherungsnehmers für denselben Versicherungsort 
ohne entsprechende Vereinbarung gemäß Nr. 1 besteht. 

3. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung 
einer Frist von 3 Monaten zum Ende des laufenden Versicherungs-
jahres durch schriftliche Erklärung verlangen, dass diese Bestim-
mungen mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres entfallen. 
Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Erklärung des Versicherers zum Ende des laufenden Ver-
sicherungsjahres kündigen. 

9. Sondervereinbarung Wertbehältnisse 
Übersteigt der Anteil von Wertsachen gem. § 13 aa) bis ac) VHB 
2010 den Betrag von 150.000 EUR, ist eine gesonderte Vereinba-
rung über die in § 13 Nr. 2 b) VHB 2010 genannten Wertschutz-
schränke erforderlich. 

 
C2. In Erweiterung zu den VHB 2010 gelten – falls vereinbart – 

Schäden durch Glasbruch mitversichert 

 
1. Versicherte Sachen gegen Glasbruch 

a) Scheiben, Platten aus Glas oder transparentem Kunststoff, die 
fachmännisch eingesetzt und mit dem Gebäude fest verbunden 
sind; 

b) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas, transparentem Kunst-
stoff oder Glaskeramik der Wohnungseinrichtung; 

c) Aquarien und Terrarien aus Glas; 
d) Glasbausteine, Profilbaugläser und Lichtkuppeln aus Glas oder 

transparentem Kunststoff. 
2. Nicht versicherte Sachen gegen Glasbruch 

a) Mehrscheiben-Isolierverglasungen, deren Randverbindungen 
durch normale Abnutzung, Fabrikations- oder Verglasungsfehler 
undicht geworden sind (Kondensatbildung im Scheibenzwi-
schenraum); 

b) Scheiben oder Platten, die mit anderen Gegenständen so ver-
bunden sind, dass sie im Fall eines Bruchs nicht ohne Beschä-
digung der unversehrten Gegenstände getrennt werden können 
(z. B. Glasmöbel); 

c) Photovoltaikmodule; 
d) Hohlgläser, Beleuchtungskörper und optische Gläser. 

3. Glasbruch liegt vor, wenn versicherte Verglasungen durch Zerbre-
chen zerstört werden. 

4. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch 
a) Schrammen, Absplitterungen, Muschelbildungen und Ähnliches 

an Oberflächen und Kanten von Verglasungen; 
b) Undichtwerden der Randverbindungen an Mehrscheiben-

Isolierverglasungen. 
5. Der Versicherer ersetzt auch Kosten für Aufwendungen für das 

vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, Notver-
glasungen). 

6. Ersetzt werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, zerstörte 
Sachen gem. Nr. 3 durch Liefern und Montieren von Sachen oder 
Sachteilen gleicher Art und Güte (Naturalersatz). 

 
C3.  In Erweiterung zu den VHB 2010 gelten – falls vereinbart – 

Elementarschäden mitversichert 

 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn die versicherten Sa-

chen (siehe § 6 VHB 2010) durch Überschwemmung, witterungsbe-
dingten Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, 
Lawinen und Vulkanausbruch zerstört oder beschädigt werden. 

                                                 
1
Wohnfläche: Die Wohnfläche ist die Grundfläche aller Räume einer Wohnung ein-

schließlich der Hobbyräume (siehe Mietvertrag/Baubeschreibungen etc.; falls nicht 
vorhanden, bitte ausmessen). Unberücksichtigt bleiben Treppen, Balkone, Loggien und 
Terrassen sowie Keller-, Speicher-/Bodenräume, wenn diese nicht zu Wohn- oder 
Hobbyzwecken genutzt werden. 

2. Überschwemmung ist eine Überflutung des Grund und Bodens, auf 
dem das Gebäude liegt, in dem sich die versicherten Sachen befin-
den, durch 
a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Ge-

wässern; 
b) Witterungsniederschläge; 
c) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von a) 

oder b). 
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch Sturmflut. 

3. Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdi-
schen (stehenden oder fließenden) Gewässern oder durch Witte-
rungsniederschläge bestimmungswidrig aus dem Rohrsystem des 
Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befinden, oder des-
sen zugehörigen Einrichtungen austritt. 

4. Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die 
durch geophysikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird. Erd-
beben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass 
a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umge-

bung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden in ein-
wandfreiem Zustand 

b) oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerich-
tet hat oder 

c) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des Gebäu-
des, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, nur 
durch ein Erdbeben entstanden sein kann. 

5. Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über 
natürlichen Hohlräumen. 

6. Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von 
Gesteins- oder Erdmassen. 

7. Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eis-
massen. 

8. Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismas-
sen. 

9. Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen 
der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder 
dem Ausströmen von sonstigen Materialien und Gasen. 

10. Besondere Sicherheitsvorschriften: In Ergänzung der VHB 2010 hat 
der Versicherungsnehmer alle notwendigen und zumutbaren Vorkeh-
rungen gegen Elementarschäden zu treffen. Insbesondere sind –  
sofern zumutbar – zur Vermeidung von Überschwemmungsschäden 
wasserführende Anlagen auf dem Versicherungsgrundstück freizu-
halten und Rückstausicherungen gemäß der jeweils geltenden Lan-
desbauordnung stets funktionsbereit zu halten. Bei Verletzung dieser 
Obliegenheit gelten die Bestimmungen der Sicherheitsvorschriften 
gemäß den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der VHB 2010. 

11. Vertragsabschluss: 
Der Versicherungsschutz bei erstmaligem Einschluss von Elemen-
tarschäden gem. Nr. 1 beginnt einen Monat nach Antragseingang 
beim Versicherer, frühestens zu dem im Antrag vereinbarten Versi-
cherungsbeginn. 
Die Wartezeit entfällt, wenn nachweislich bei einem anderen Versi-
cherer ein gleichartiger Versicherungsschutz bestand und der bean-
tragte Versicherungsschutz sich ohne Unterbrechung unmittelbar 
anschließt. 

12. Selbstbeteiligung: 
Der Versicherungsnehmer hat von jedem entschädigungspflichtigen 
Schaden 10 % mind. 500 EUR höchstens 5.000 EUR zu tragen. 

 
C4. In Erweiterung zu den VHB 2010 gelten – falls vereinbart – 

Service- und Assistance-Leistungen mitversichert: 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Immo Assistance 
Risikoträger: HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT VVAG, Arheilger 
Weg 5, 64380 Roßdorf 

 
1.  Service- und Assistance-Leistungen für den Versicherungs-

nehmer am ständigen Wohnsitz 
I. Der Versicherungsnehmer kann im Notfall im Jahr rund um die Uhr 

Informationsdienste und Assistance-Leistungen in Anspruch neh-
men. 
Wann liegt ein Notfall vor? 
Ein Notfall liegt vor, wenn ein plötzlich und unerwartet aufgetretenes 
Schadenereignis ein Wohnhaus bzw. eine Wohnung oder den Haus-
rat in der Weise beeinträchtigt, dass die Bewohnbarkeit dieser 
Räumlichkeiten entweder stark beeinträchtigt oder unzumutbar ist. 
Darüber hinaus liegt ein Notfall vor, wenn durch das Schadenereig-
nis ein Schaden am Haus, der Wohnung oder am Hausrat entstan-
den ist, der neben der stark beeinträchtigten Bewohnbarkeit einen 
größeren Schaden nach sich ziehen wird, sofern nicht unverzügliche 
Maßnahmen ergriffen werden. 

II. 24-Stunden-Informationsdienst  
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Der Versicherungsnehmer kann bei Eintritt eines Schadenereignis-
ses telefonisch über die ihm zur Verfügung gestellte Notrufnummer 
um Hilfe bitten. Er erhält Auskünfte und kann, sofern möglich, bera-
ten werden.  

III. 24-Stunden Assistance-Leistungen – Vermittlung und Beauftragung 
von Handwerkerdiensten 
Der Versicherungsnehmer hat im Notfall einen Anspruch auf die 
Vermittlung der im Folgenden genannten Serviceerbringer, die in-
nerhalb von maximal zwei Stunden vor Ort sind und eine Notrepara-
tur durchführen werden bzw. ihre Leistung erbringen können:  

1. Brand- und Wassersanierer 
Ist bei der Beseitigungsplanung nach einem Feuer oder Wasser-
schaden Hilfe notwendig, so organisiert AXA ASSISTANCE einen 
Brand- und Wassersanierer, der mit Rat und Tat zur Seite steht.  

2. Rohrreinigungsdienste  
Liegt eine Verstopfung der Wasser- und/oder Abflussleitungen am 
ständigen Wohnsitz der begünstigten Person vor, organisiert AXA 
ASSISTANCE einen Rohrreinigungsdienst. 

3. Notreinigungsdienste  
Ist in der Wohnung/dem Haus des Versicherungsnehmers ein Groß-
schaden (z. B. Feuer oder Wasser) entstanden und bedarf die Reini-
gung der Wohnung/des Hauses des Einsatzes eines hierauf spezia-
lisierten Dienstes, ist AXA ASSISTANCE bei der Vermittlung eines 
solchen Dienstes behilflich. 

4. Dachdecker, Elektroinstallateur, Glaser, Heizungs-Sanitär-Fachleute 
Werden Notreparaturen durch diese Fachleute notwendig, so orga-
nisiert AXA ASSISTANCE Fachleute, die diese Dienste erbringen. 

5. Schlüsseldienst  
Kann der Versicherungsnehmer wegen Verlust oder Diebstahl seiner 
Wohnungs- bzw. Hausschlüssel seine Wohnung bzw. sein Haus 
nicht betreten, so organisiert AXA ASSISTANCE einen Schlüssel-
dienst.  

6. Hotels (Unterbringung im Notfall) 
Ist nach einem Ereignis die Bewohnbarkeit der Wohnung bzw. des 
Hauses nicht zumutbar, so organisiert AXA ASSISTANCE die Unter-
bringung in einem Hotel. 

7. Wach- und Sicherheitsdienste, Haushüter 
Sofern eine Wohnung oder ein Haus nach einem Notfall nicht ord-
nungsgemäß verschlossen werden kann oder ist nach einem Ein-
bruch die Sicherheit nicht gewährleistet, so organisiert AXA 
ASSISTANCE einen Wach- und Sicherheitsdienst. Das Gleiche gilt, 
sofern ein Haushüter benötigt wird.  

8. Experten für Stahlschränke und Alarmanlagen; Möbelpa-
cker/Speditionen 
Liegt ein Defekt bei Stahlschränken und/oder Alarmanlagen vor, so 
organisiert AXA ASSISTANCE einen Fachmann zur Behebung des 
Defekts. 
Ist nach dem Eintritt eines Schadens ein Umzug notwendig oder 
müssen Möbel bzw. Möbelteile in andere Räume verbracht werden, 
so organisiert AXA ASSISTANCE einen Möbelpacker- bzw. Spediti-
onsdienst. 

2. Welche Kosten werden übernommen? 
Für jeden Einsatz, der für eine Notreparatur bestimmt ist, werden die 
Kosten für die Organisation, d. h. Beauftragung des Reparaturdiens-
tes, dessen Fahrtkosten und Notreparatur bis zu maximal 250 EUR 
je Versicherungsfall übernommen (inkl. Kosten für notwendige Mate-
rialien und Ersatzteile). AXA ASSISTANCE beauftragt den entspre-
chenden Handwerker und übernimmt diese Kosten direkt, ohne Vor-
leistung durch den berechtigten Personenkreis. Rechnungsbeträge, 
die über den Betrag von 250 EUR hinausgehen, sind von dem Ver-
sicherungsnehmer selbst zu tragen und unter Abzug der bereits von 
AXA Assistance (im Auftrag des Versicherers) zugesagten Summe 
an den Handwerker zu entrichten. Die Kosten für einen Schlüssel-
dienst (Anfahrt sowie das Öffnen verschlossener Haustüren) werden 
bis zu maximal 100 EUR übernommen. Die Kosten für Material, Er-
satzteile, neue Schlösser bzw. Ersatzschlüssel sind nicht gedeckt. 
Der Schlüsseldienst kann einmal pro Jahr in Anspruch genommen 
werden. Sofern ein Schaden am Schloss oder der Haustür durch 
Vandalismus oder Einbruch hervorgerufen wird, werden in diesem 
Fall bis zu 250 EUR übernommen. 
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Vertragspartner 
 
 
 
Geltendes Recht 
 
 
Vertragsgrundlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richtlinien für die Antrags-
aufnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertragsdauer 
 
 
 
 
 
 
Deckungssummen/            
Versicherungssummen 
 
 
Beitragsberechnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beitragsangleichung 
 
Gebühren und Kosten 
 

 
Vertragspartner und Versicherer ist die Haftpflichtkasse Darmstadt – Haft-
pflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – VVaG, 
Arheilger Weg 5, 64380 Roßdorf. 
 
Auf den Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung. 
 
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag und den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Hausratversicherung (VHB) 
und den etwaigen sonstigen Vereinbarungen, den gesetzlichen und nachste-
henden Bestimmungen sowie der Satzung der HAFTPFLICHTKASSE 
DARMSTADT. 
Die maßgeblichen Verbraucherinformationen der HAFTPFLICHTKASSE 
DARMSTADT werden dem Antragsteller rechtzeitig vor seiner Vertragserklä-
rung gemäß § 7 VVG in Textform übergeben bzw. dem Interessenten bei einer 
Angebotsanfrage mit dem Angebot übersandt. 
 
Für die Risikobeurteilung und somit für die tarifliche Einstufung sind teilweise 
detaillierte Angaben erforderlich, u. a. Angaben über Vorversicherung, Vorschä-
den usw. 
Individuelle Risikoverhältnisse können besondere Beitragszuschläge, Bedin-
gungen, Selbstbeteiligungen usw. erfordern. 
Die im Antrag vorgesehenen Fragen müssen vollständig und sorgfältig beant-
wortet werden. 
Bei Risiken, die im Tarif nicht enthalten oder mit Anfrage bezeichnet sind: An-
frage bei der HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT erforderlich. 
Mündliche Nebenabreden zum Antrag, zum Tarif sowie zu den Bedingungen 
sind rechtsungültig. 
Das Datum des Versicherungsbeginns darf nicht vor Antragsaufnahme liegen. 
Anträge können nicht früher als ein Jahr vor Vertragsbeginn angenommen wer-
den. 
 
Der Vertrag wird zunächst für ein Jahr geschlossen. Nach Ablauf dieser Zeit 
verlängert sich der Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht spätes-
tens drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche 
Kündigung zugegangen ist.  
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens am Tag der Antragsaufnah-
me, 0:00 Uhr. 
 
Hinsichtlich der Höhe der Versicherungssumme wird auf die Angaben im Antrag 
sowie im Versicherungsschein verwiesen. 
Die Versicherungssumme gilt je Schadenereignis. 
 
Die Beiträge sind im Voraus zu zahlen; keine Vorauszahlungen für mehr als ein 
Jahr. 
Bei halbjährlicher Zahlungsweise werden 3 %, bei vierteljährlicher Zahlungs-
weise 5 % und bei monatlicher Zahlungsweise 7 % Zuschlag berechnet. Der 
Beitrag wird dann in halb-, vierteljährlichen bzw. monatlichen Raten entrichtet. 
Die Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag und die Zahlungsweise 
ergeben sich aus dem Antrag und dem Versicherungsschein. 
Die Mindestrate je Versicherungsschein oder Beitragsrechnung beträgt  
30,00 EUR pro Rate (einschließlich Versicherungsteuer) – in Verbindung mit 
einem Bankeinzug 10,00 EUR. 
Der Mindestjahresbeitrag netto beträgt 30,00 EUR (zuzüglich Versicherung-
steuer). 
 
Beitragsanpassung: siehe § 10 der VHB. 
 
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrags oder aus anderen Grün-
den werden nicht erhoben. 
Versicherungsvermittler und Versicherungsmakler sind nicht berechtigt, ihrer-
seits noch besondere Gebühren oder Kosten zu berechnen. 
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Versicherungsteuer 
 
Haftungsbeginn des Versi-
cherers 
 
 
 
 
 
Kündigungsmöglichkeiten 
 
 
 
 

 
Der Versicherer ist gesetzlich verpflichtet, Versicherungsteuer zu erheben. 
 
Die Haftung des Versicherers beginnt mit der Einlösung des Versicherungs-
scheins, jedoch nicht vor dem darin festgesetzten Zeitpunkt. Bei Erteilung eines 
SEPA-Lastschriftmandates können bis auf Widerruf die am Fälligkeitstag je-
weils gültigen Beiträge von dem angegebenen Bankkonto zugunsten der 
HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT eingezogen werden. Das SEPA-
Lastschriftmandat gilt auch für Ersatzverträge. 
 
Kündigung zum Ablauf 
Gemäß § 21 Nr. 2 VHB kann die Versicherung spätestens drei Monate vor Ab-
lauf schriftlich gekündigt werden. 
 
Kündigung bei Vertragsdauer über 3 Jahre 
Gemäß § 21 VVG Ziff. 3 kann ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer 
von mehr als drei Jahren eingegangen worden ist, zum Ende des dritten oder 
jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden. 
 
Kündigung bei Beitragsanpassung 
Gemäß § 10 Nr. 2 d) VHB kann der Versicherungsnehmer das Vertragsverhält-
nis kündigen, wenn der Versicherer aufgrund einer Beitragsanpassung gem. § 
10 VHB den Beitrag erhöht. Voraussetzung ist jedoch, dass die Kündigung in-
nerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung des Versicherers ausge-
sprochen wird. Der Versicherungsnehmer kann mit sofortiger Wirkung, frühes-
tens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, den Vertrag 
kündigen. 
 
Kündigung im Schadenfall 
Ohne Beachtung der Laufzeit des Vertrages besteht ein Kündigungsrecht nach 
Leistung einer Schadenersatzzahlung gemäß § 33 VHB. 
 
Risikofortfall/Tod des Versicherungsnehmers 
Siehe § 21 Nr. 5 der VHB. 
 
Umzug/Wohnungswechsel 
Siehe § 11 der VHB. 
 
Zwangs- und Insolvenzverfahren 
Das Versicherungsverhältnis besteht auch nach der Eröffnung eines Zwangs- 
oder Insolvenzverfahrens fort. Der Zwangs- oder Insolvenzverwalter ist uns mit-
zuteilen. Dieser hat die Wahl, den Vertrag nach Kenntnisnahme innerhalb eines 
Monats zu übernehmen oder zu kündigen. 
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Inhaltsverzeichnis  
 
Vorbemerkung 
Einwilligungserklärung 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
4. Zentrale Hinweissysteme 
5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe 
6.  Betreuung durch Versicherungsvermittler 
7.  Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
 
 
 
Vorbemerkung 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elek-
tronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertrags-
verhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die 
EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor miss-
bräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die 
Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird 
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Da-
tenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere 
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das 
BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im 
Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertrags-
ähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung 
berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. 
 
 
 
Einwilligungserklärung 

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwä-
gung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverar-
beitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach 
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des 
Versicherungsvertrags hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und 
Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren 
jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antrag-
stellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem 
Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener 
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem 
begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung be-
schrieben, erfolgen. 
 
 
 
Schweigepflichtentbindungserklärung 

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim Arzt 
einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffe-
nen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und 
Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine 
Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Daten-
verarbeitung und -nutzung nennen. 
 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. 
Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter 
werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kunden-
nummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdau-
er, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben ei-
nes Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines 
Arztes, geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern 
wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, 
wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die 
Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden 
oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag 
(Leistungsdaten). 
 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets 
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Des-
halb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversiche-
rer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls 
entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versi-
cherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. 
Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mit-
wirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversiche-
rer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Da-
ten übergeben. 
 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei An-
tragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versi-

cherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenab-
wicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. Versi-
cherungsfälle sowie Mitteilungen über gleichartige andere Versiche-
rungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte) sowie 
frühere Krankheiten. Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, 
eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklä-
ren oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Scha-
den zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um 
Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu er-
teilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherun-
gen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) 
eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versi-
cherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie 
Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und 
Schadentag. 
 

4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts 
oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den 
zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder 
auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. 
Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hinweissysteme. Sol-
che Hinweissysteme gibt es beim Verband der Lebensversicherungs-
Unternehmen, beim Verband der Schadenversicherer (Zusammen-
schluss der bisherigen Verbände: Verband der Haftpflichtversicherer, 
Unfallversicherer, Autoversicherer und Rechtsschutzversicherer – 
HUK Verband, Verband der Sachversicherer, Deutscher Transport-
Versicherungs-Verband) sowie beim Verband der privaten Kranken-
versicherung. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nut-
zung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System ver-
folgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen er-
füllt sind.  
 
Beispiele: 
 
Kfz-Versicherer  

 Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie 
von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmiss-
brauchs besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.  

 
Lebensversicherer  

 Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. An-
nahme mit Beitragszuschlag, 

 aus versicherungsmedizinischen Gründen, 

 aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, 

 wegen verweigerter Nachuntersuchung. 
Aufhebung des Vertrags durch Rücktritt oder Anfechtung seitens 
des Versicherers; Ablehnung des Vertrags seitens des Versiche-
rungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge. 
Zweck: Risikoprüfung. 

 
Rechtsschutzversicherer 

 Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-
ablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungs-
fällen innerhalb von 12 Monaten. 

 Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer 
nach mindestens 3 Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten. 

 Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-
ablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen In-
anspruchnahme der Versicherung. 
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der An-
tragstellung. 

 
Sachversicherer  

 Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt 
oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs 
der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht 
sind. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 
Missbrauchs. 

 
Transportversicherer 

 Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmiss-
brauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversiche-
rung. 
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch. 

 
Unfallversicherer 

 Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht. 

 Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung 
im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfall-
folgen, 
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 außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach  
Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-
brauch. 

 
 
 
 

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe 
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversi-
cherung) werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrie-
ben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbie-
ten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmens-
gruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Be-
reiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So 
wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträ-
ge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und 
auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Ge-
burtsdatum, IBAN und BIC, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung ge-
führt. 
Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennum-
mer, IBAN, BIC, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der 
Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer rich-
tig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige 
Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfäl-
len ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übrigen allgemei-
nen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den 
Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar. 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweili-
gen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, 
spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Bran-
chenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – 
bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Un-
ternehmen. 
 
 
 

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch Ihren Ver-
mittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen 
auch Vermittlungsgesellschaften. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß 
erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns 
die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, 
Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen. Aus-
schließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenver-
sicherung können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsda-
ten übermittelt werden. Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen 
selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten 
Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden sie von uns über 
Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler 
ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des 
BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Be-
rufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 
 
 
 

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben 
dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie 
unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sper-
rung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. Wegen 
eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bit-
te an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. 
Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespei-
cherten Daten stets an Ihren Versicherer.  
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Firma, Sitz, Geschäftsgebiet 

§ 1 
1. Der im Jahr 1898 gegründete Verein ist ein großer Versicherungs-

verein auf Gegenseitigkeit im Sinne des Gesetzes über die Beaufsich-
tigung der privaten Versicherungsunternehmen  (VAG). 

 
2. Der Name lautet „Haftpflichtkasse Darmstadt – Haftpflichtversicherung 

des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – VVaG“. 
 
3. Der Sitz des Vereins ist Roßdorf bei Darmstadt. 
 
4. Geschäftsgebiet des Vereins ist das In- und Ausland. 
 
§ 2 
Der Zweck des Vereins ist, Mitglieder und Nichtmitglieder nach Maßgabe 
der Versicherungsbedingungen zu versichern. Er betreibt das Versiche-
rungsgeschäft nur als Erstversicherer. 
 
Mitgliedschaft 

§ 3 
Die Mitgliedschaft wird durch Abschluss eines Versicherungsvertrages 
oder durch Eintritt in einen bestehenden Versicherungsvertrag erworben. 
 
Die Mitgliedschaft endet, wenn kein Versicherungsverhältnis mehr mit 
dem Mitglied besteht. Die Mitgliedschaft ist übertragbar und vererblich.  
 
Der Verein kann auch Nichtmitglieder gegen feste Entgelte versichern. 
 
Leistungen der Mitglieder 

§ 4 
Die Mitglieder haben jährliche Beiträge nach den Tarifen, die der Vorstand 
des Vereins festsetzt, zu entrichten. 
Die Beiträge werden von den Mitgliedern im Voraus erhoben. Nachschüs-
se werden nicht erhoben. Versicherungsansprüche dürfen nicht gekürzt 
werden. 
 
Verlustrücklage, Verwendung des Überschusses 

§ 5 
1. Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäfts-

betrieb ist eine Verlustrücklage zu bilden. Die Verlustrücklage muss 
mindestens 35 % der Beitragseinnahmen für eigene Rechnung betra-
gen. Solange die Verlustrücklage diesen Mindestbetrag nicht erreicht 
hat, ist ihr der gesamte Jahresüberschuss zuzuführen. 

 
2. Ist der Mindestbetrag erreicht, sind der Verlustrücklage mindestens 

10 % des Jahresüberschusses zuzuführen. Darüber hinaus ist der Teil 
des Jahresüberschusses der Verlustrücklage zuzuführen, der unter 
Beachtung kaufmännischer Grundsätze zur Aufrechterhaltung und 
Entwicklung des Geschäftsbetriebes des Vereins notwendig ist. 

 
3. Von der Zuführung zur Verlustrücklage kann mit Genehmigung der 

Mitgliedervertreterversammlung abgesehen werden. 
 
§ 6 
1. Der sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergebende Über-

schuss, soweit er nicht gemäß § 5 der Verlustrücklage zugeführt wird, 
ist der Rückstellung für Beitragsrückgewähr zuzuweisen. Die Rück-
stellung für Beitragsrückgewähr ist ausschließlich zur Gewährung von 
Beitragsrückerstattungen bestimmt. Der Verein ist jedoch berechtigt, 
mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde in Ausnahmefällen die Rück-
stellung für Beitragsrückgewähr, soweit sie nicht auf bereits festgeleg-
te Überschussanteile entfällt, im Interesse der Versicherten zur Ab-
wendung eines Notstandes des Vereins heranzuziehen. 

 
2. Über den Zeitpunkt der Beitragsrückerstattung und über die Höhe des 

gesamten zur Beitragsrückerstattung vorgesehenen Betrags entschei-
det die Mitgliedervertreterversammlung auf gemeinsamen Vorschlag 
von Aufsichtsrat und Vorstand. Der anteilige Betrag der Beitragsrück-
erstattung für das einzelne Mitglied richtet sich nach der vom Mitglied 
geleisteten Jahresprämie. Die Beitragsrückerstattung wird nicht aus-
gezahlt, wenn sie weniger als 10 % der Jahresprämie betragen würde. 
Mitglieder, deren Vertragsverhältnis im letzten Geschäftsjahr nicht 
schadenfrei verlaufen ist, können von der Beitragsrückerstattung aus-
geschlossen werden. Von der Beitragsrückerstattung sind ausge-
schlossen Mitglieder, die im Laufe des Geschäftsjahres beigetreten 
oder ausgeschieden sind. Die Beitragsrückerstattung kann in der 
Form erfolgen, dass eine Verrechnung mit dem nächstfälligen Jahres-
beitrag stattfindet. 

 
Vermögensanlage 

§ 7 
Für die Anlegung des Vermögens gelten die gesetzlichen Vorschriften 
und Anordnungen der Versicherungsaufsichtsbehörde. 

Geschäftsjahr 

§ 8 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
Bekanntmachungen 

§ 9 
Die Bekanntmachungen des Vereins erfolgen im elektronischen Bundes-
anzeiger (§ 28 Abs. 2 VAG). 
 
Verfassung und Geschäftsführung 

§ 10 
Die Organe des Vereins sind: 
 

1. der Vorstand, 
2. der Aufsichtsrat und 
3. die Mitgliedervertreterversammlung. 

 
Die Mitglieder der Organe des Vereins müssen Mitglieder des Vereins 
sein. Sie dürfen nicht den Organen anderer Versicherungsunternehmen 
angehören. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des für die Bestel-
lung zuständigen Organs des Vereins. 
 
Vorstand 

§ 11 
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen, die vom Aufsichts-
rat bestellt werden. Der Verein wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmit-
glieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Pro-
kuristen vertreten. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach 
Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der vom Aufsichtsrat aufgestell-
ten Geschäftsordnung. Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des 
Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr die Jahresbilanz und 
die Gewinn- und Verlustrechnung (Jahresabschluss) sowie den Ge-
schäftsbericht aufzustellen und den Abschlussprüfern vorzulegen.  
 
Aufsichtsrat 

§ 12 
Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen. Die Aufsichtsratsmitglieder 
werden für die Zeit bis zur Beendigung der Mitgliedervertreterversamm-
lung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 
dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die 
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Jedes Mitglied des Aufsichtsra-
tes kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Kündigungsfrist 
auch ohne wichtigen Grund niederlegen. Die Kündigung ist dem Vorsit-
zenden des Aufsichtsrates oder seinem Stellvertreter sowie dem Vorstand 
mitzuteilen. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied während seiner Amtszeit 
aus, so wählt die auf diesen Zeitpunkt folgende nächste Mitgliedervertre-
terversammlung den Nachfolger für die volle Amtszeit. 
 
§ 13 
1. Der Aufsichtsrat wählt alljährlich nach der ordentlichen Mitgliederver-

treterversammlung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. Scheiden im Laufe einer Wahlperiode der Vorsitzende 
oder der Stellvertreter aus ihrem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat un-
verzüglich eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen vorzunehmen.  

 
2. Aufsichtsräte scheiden mit der dem 72. Geburtstag folgenden Mitglie-

dervertreterversammlung aus ihrem Amt.  
 
3.  Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrates erfolgt durch den 

Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter schriftlich, telefonisch oder 
durch elektronische Medien.  

 
4.  Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in den Sitzungen gefasst, 

Beschlussfassung in schriftlicher Form oder durch elektronische Me-
dien ist zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrates aus beson-
deren Gründen eine solche Beschlussfassung anordnet und kein Mit-
glied des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht.  

 
5.  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder 

anwesend sind. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit Stimmen-
mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, 
bei Wahlen das Los den Ausschlag. Die Art der Abstimmung bestimmt 
der Vorsitzende. Bei schriftlicher  Stimmabgabe oder durch elektroni-
sche Medien gelten die Bestimmungen entsprechend.  

 
6.  Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden namens des Aufsichts-

rates durch den Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter abgegeben. 
Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates     
oder seinem Stellvertreter zu unterzeichnen ist. 
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§ 14 
Dem Aufsichtsrat obliegt die gesetzlich vorgesehene Überwachung der 
Geschäftsführung des Vorstandes. Er kann eine Geschäftsordnung für 
den Vorstand festlegen und in dieser Geschäftsordnung bestimmen, für 
welche Fälle er sich das Recht der Zustimmung vorbehält. Grundsätzlich 
bedarf der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates: 
 

a) zur Erteilung von Prokuren, 
b) zur Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten, 
c) zum Erwerb und der Veräußerung von Grundeigentum. 

 
§ 15 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine jährliche Vergütung, über 
deren Höhe die Mitgliedervertreterversammlung beschließt. 
 
Mitgliedervertretung 

§ 16 
1.  Oberste Vertretung des Vereins ist die Mitgliedervertretung. Sie vertritt 

die Gesamtheit der Mitglieder. 
2. Die Mitgliedervertretung besteht aus höchstens 24, mindestens 

16 Mitgliedern, die von ihr selbst auf 6 Jahre gewählt werden. Alle 
2 Jahre sollen 1/3 der Mitgliedervertreter gewählt werden. Die Wie-
derwahl ist zulässig. Wählbar sind alle volljährigen Mitglieder des Ver-
eins, die das 67. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Nicht wählbar 
sind Mitglieder des Aufsichtsrates sowie Personen, die in einem Ar-
beitsverhältnis mit dem Verein oder in den Diensten eines anderen 
Versicherers stehen. Ausnahmen können zugelassen werden. Die 
Mitgliedervertreterversammlung soll den repräsentativen Querschnitt 
der Vereinsmitglieder bilden, insbesondere der Bereiche Geschäfts- 
und Privatkunden. 

3.  Die Mitglieder der ersten Mitgliedervertretung werden von der Haupt-
versammlung gewählt, die über die Satzungsänderung zur Einführung 
einer Mitgliedervertretung beschließt, und zwar unmittelbar nachdem 
diese Satzungsänderung beschlossen worden ist. Vorschlagsberech-
tigt für die Wahl sind der Aufsichtsrat, der Vorstand sowie die anwe-
senden Mitglieder. Im Hinblick auf die Bestimmung in Absatz 2 dieses 
Paragrafen, wonach 1/3 der Mitgliedervertreter alle 2 Jahre gewählt 
werden, werden bei der Wahl der ersten Mitgliedervertretung 1/3 der 
Mitgliedervertreter für 2 Jahre, 1/3 der Mitgliedervertreter für 4 Jahre, 
1/3 der Mitgliedervertreter für 6 Jahre gewählt. 

 
Wahlverfahren 

§ 17 
1. Die Wahlen zur Mitgliedervertretung sind geheim. Gewählt wird mit 

Stimmzetteln. 
2. Der Vorstand stellt für jede Wahl mindestens einen Wahlkandidaten 

auf. Aufsichtsrat und Mitgliedervertretung können eigene Vorschläge 
aufstellen. Die Vorschläge müssen einen Monat vor der Mitgliederver-
treterversammlung beim Vorstand eingegangen sein. 

3. Gewählt werden kann nur ein Kandidat, für den ein form- und fristge-
rechter Wahlvorschlag vorliegt. 

4. Jeder Wahlberechtigte hat so viel Stimmen wie Personen zu wählen 
sind. Er darf keinem Kandidaten mehr als eine Stimme geben. 

5. Gewählt ist, wer die Stimmen von mehr als der Hälfte der Wahl-
berechtigten auf sich vereinigt. Trifft das für mehrere Kandidaten zu, 
entscheidet die höhere Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das Los. 

6. Wird ein zweiter Wahlgang erforderlich, ist gewählt, wer die Stimmen 
von mindestens 6 an der Wahl teilnehmenden Wahlberechtigten auf 
sich vereinigt. Trifft das für mehrere Kandidaten zu, entscheidet die 
höhere Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das Los. 

7. Ein weiterer Wahlgang findet in derselben Mitgliedervertreterver-
sammlung nicht statt. 

 
Mitgliedervertreterversammlung 

§ 18 
1. Die Mitgliedervertreterversammlung wird durch den Vorstand einbe-

rufen. Sie soll am Sitz des Vereins oder an einem anderen Ort der 
Bundesrepublik Deutschland in den ersten 8 Monaten eines jeden 
Jahres stattfinden. Die Einberufung muss unter Angabe der Firma, 
des Sitzes der Gesellschaft, der Zeit, des Ortes und der Tagesord-
nung der Versammlung mindestens 1 Monat vor dem Tag der Ver-
sammlung nach den gesetzlichen Vorschriften bekannt gemacht wer-
den. Anträge zu Gegenständen der Tagesordnung, über welche die 
Mitgliedervertreterversammlung beschließen soll, müssen mindestens 
2 Wochen vor der Mitgliedervertreterversammlung durch eingeschrie-
benen Brief dem Vorstand eingereicht werden. 

2. Den Vorsitz in der Mitgliedervertreterversammlung führt der Vorsit-
zende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter oder ein vom Vorsit-
zenden zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied. 

3. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 
4. Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung der Tages-

ordnung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände 
bestimmen. 

5. Die Versammlung ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Mitgliedervertreter beschlussfähig. Ist die erforderliche Anzahl nicht  
 

 
 

erschienen, so darf die folgende Versammlung über die Gegenstände 
der gleichen Tagesordnung beschließen, wenn in der Einladung da-
rauf hingewiesen wird, dass diese Versammlung ohne Rücksicht auf 
die Anzahl der erschienenen Mitgliedervertreter beschlussfähig ist. 
Die Beschlüsse werden, soweit Gesetz und Satzung nicht anderes 
bestimmen, mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Stimmengleich-
heit gilt als Ablehnung. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsit-
zende. Auf Antrag eines Mitgliedervertreters wird geheim abgestimmt. 

6. Soweit die gesetzlichen Vorschriften einer Minderheit Rechte gewäh-
ren, stehen diese einer Minderheit von 5 Mitgliedervertretern zu. 

7. Scheiden Mitgliedervertreter vorzeitig – beispielsweise durch freiwilli-
gen Austritt – aus, so können die Mitgliedervertreter in der nächsten 
Mitgliedervertreterversammlung Ersatzmitglieder wählen. Die Amtszeit 
der Ersatzmitglieder währt so lange, wie das Amt der Ausgeschiede-
nen gewährt hätte, an deren Stelle sie getreten sind. 

8. Mitgliedervertreter können wegen grober Verletzung ihrer Pflichten 
oder aus einem anderen wichtigen Grund – beispielsweise bei Insol-
venz des Mitgliedervertreters oder Beteiligung an einem anderen Ver-
sicherungsunternehmen oder Vertretung eines anderen Versiche-
rungsunternehmens – von der Mitgliedervertretung mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen ausgeschlossen werden. 

9. Die Mitgliedervertretung gibt sich eine Geschäftsordnung, die Re-
gelungen zur inneren Ordnung und Vergütung enthält. 

 
Vergütung 

§ 19 
Die Mitgliedervertreter erhalten eine Vergütung für Reiseaufwand und 
Zeitversäumnis. Die Höhe der Vergütung wird auf Vorschlag des Vorstan-
des durch Beschluss des Aufsichtsrates festgesetzt. 
 
Vorschlagsrecht der Mitglieder 

§ 20 
Die Vereinsmitglieder können Vorschläge für die Wahl zur Mitglieder-
vertretung und Anträge zur Beschlussfassung durch die Versammlung der 
Mitgliedervertreter beim Vorstand bis 2 Monate vor der Mitgliedervertreter-
versammlung einbringen und ein Vereinsmitglied zur mündlichen Begrün-
dung in die Versammlung entsenden, wenn die Vorschläge oder Anträge 
von mindestens 100 Vereinsmitgliedern unterzeichnet sind. 
 
Satzung und Allgemeine Versicherungsbedingungen 

§ 21 
Änderungen der Satzung werden von der Mitgliedervertretersammlung mit 
einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlossen. 
Zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen oder von der Aufsichtsbe-
hörde gefordert werden, ist der Aufsichtsrat ermächtigt, der diese Ände-
rungen mit einfacher Stimmenmehrheit beschließt. 
Der Vorstand wird ermächtigt, allgemeine Versicherungsbedingungen mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates einzuführen oder zu ändern.  
 
Auflösung des Vereins 

§ 22 
Die Auflösung des Vereins oder die Verschmelzung mit einem anderen 
Unternehmen kann beantragt werden: 
 

1. vom Vorstand 
2. vom Aufsichtsrat 
 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ausdrücklich zu diesem Zwe-
cke berufenen Mitgliedervertreterversammlung in namentlicher Abstim-
mung mit drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 
Ist in der Mitgliedervertreterversammlung weniger als die Hälfte sämtlicher 
Mitgliedervertreter anwesend, so ist binnen vier Wochen eine zweite Mit-
gliedervertreterversammlung mit derselben Tagesordnung zu berufen, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der dann erschienenen Mitgliedervertreter die 
Auflösung mit Dreiviertel-Stimmenmehrheit beschließen kann. Bei der 
Berufung ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen. Bei Auflösung des Ver-
eins erlöschen die Versicherungsverhältnisse mit dem Ablauf von vier 
Wochen nach Genehmigung des Auflösungsbeschlusses durch die Auf-
sichtsbehörde. Die Abwicklung erfolgt durch den Vorstand; doch kann die 
Mitgliedervertreterversammlung auch andere Personen zu Abwicklern 
wählen. Nach Beendigung der Abwicklung ist eine Schlussrechnung auf-
zustellen und der Mitgliedervertreterversammlung zur Prüfung und Ge-
nehmigung vorzulegen, die auch über die Verwendung des nach Berichti-
gung der Schulden etwa noch verbleibenden Vereinsvermögens be-
schließt. Im Übrigen finden die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung. 
 
HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT 
– Haftpflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes 
– VVaG, Arheilger Weg 5, 64380 Roßdorf 
 
„Letzte Änderungsgenehmigung durch Verfügung der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungsaufsicht vom 
20.12.2007 (GZ: VA 34 – VU 5374 – 2006/15).“ 
 


	HR0 Deckblatt.pdf
	HR1 Inhalt
	HR2 Produktinfo
	HR3 Allg Info
	HR4 Folgen Anzeigepflicht
	HR5 Widerruf
	HR6 VHB
	B1. Sonderbedingungen Hausrat VARIO Status In Ergänzung und Erweiterung zu den Allgemeinen Hausrat-Versicherungsbedingungen gilt vereinbart:
	1. Feuer
	1.1 Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden
	1.2 Rauch, Überschallknall, Ruß, Verpuffung
	1.3 Seng- und Schmorschäden
	1.4 Fahrzeuganprall
	1.5 Nutzwärmeschäden
	2. Einbruchdiebstahl
	2.1 Erweiterter Diebstahlbegriff für Trick- und Taschendiebstahl
	2.2 Diebstahl aus Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen
	2.3 Erweiterter Beraubungsbegriff
	2.4 Diebstahl von Wäsche, Bekleidung, Gartenmöbeln, Gartengeräten inkl. Aufsitzrasenmäher, Grills und fest verankerten Gartenskulpturen
	2.5 Diebstahl aus Kraftfahrzeugen und Wassersportfahrzeugen
	2.6 Diebstahl im Krankenzimmer
	2.7 Einbruch über nicht versicherte Räume
	2.8  Diebstahl von Kinderwagen, Krankenfahrstühlen, Gehhilfen und Stützapparaten
	3. Leitungswasser
	3.1 Wasserverlust nach versichertem Sachschaden
	3.2 Erweiterte Leitungswasserversicherung
	4. Gefrier- und Kühlgut
	5. Innere Unruhen, Streik, Aussperrung
	6. Gefahrerhöhung
	6.1 Unbewohntsein der Wohnung
	6.2 Gefahrerhöhung durch ein Gerüst
	7. Versicherungsort
	7.1 Sachen in Bankschließfächern
	7.2 Garagen am Wohnort
	7.3 Erweiterte Außenversicherung
	8. Kosten
	8.1 Kosten für Haustierbetreuung nach Versicherungsfall
	8.2 Kosten für Hotel oder ähnliche Unterbringung im Schadenfall
	8.3 Transport- und Lagerkosten
	8.4 Rückreisekosten
	8.5 Bewachungskosten
	8.6 Umzugskosten nach einem Versicherungsfall
	8.7 Gebäudebeschädigungen bei Rettungsmaßnahmen
	8.8 Kostenübernahme im Sachverständigenverfahren
	8.9 Telefonkosten nach einem Einbruchdiebstahl
	8.10 Datenrettungskosten
	8.11 Feuerlöschkosten
	8.12 Kosten für provisorische Maßnahmen (Notreparaturen) nach einem Einbruchdiebstahl
	9. Erhöhung der Entschädigungsgrenze für Wertsachen
	10. Verzicht auf Einrede der groben Fahrlässigkeit
	11. Innovationsgarantie
	12. Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen
	B2. Zusatzbedingungen Hausrat VARIO Plus
	1. Feuer
	1.1 Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden
	1.2 Rauch, Überschallknall, Ruß, Verpuffung
	1.3 Seng- und Schmorschäden
	2. Einbruchdiebstahl
	2.1 Diebstahl aus Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen
	2.2 Diebstahl von Wäsche, Bekleidung, Gartenmöbeln, Gartengeräten inkl. Aufsitzrasenmäher, Grills und fest verankerten Gartenskulpturen.
	2.3 Diebstahl aus Kraftfahrzeugen und Wassersportfahrzeugen
	2.4 Diebstahl im Krankenzimmer
	3. Wasserverlust nach versichertem Sachschaden
	4. Unbewohntsein der Wohnung
	5. Anlagen zur Sicherung der Wohnung
	6. Versicherungsort
	6.1 Sachen in Bankschließfächern
	6.2 Erweiterte Außenversicherung
	7. Vorsorgeversicherung
	7.1 Vorsorgeversicherung für Kinder
	7.2 Erweiterte Vorsorgeversicherung
	8. Kosten
	8.1 Kosten für Haustierbetreuung nach Versicherungsfall
	8.2 Kosten für Hotel oder ähnliche Unterbringung im Schadenfall
	8.3 Transport- und Lagerkosten
	8.4 Rückreisekosten
	8.5 Telefonkosten nach einem Einbruchdiebstahl
	8.6 Datenrettungskosten
	8.7 Schlossänderungskosten für Gemeinschaftstüren
	8.8 Kostenpauschale
	9. Erhöhung der Entschädigungsgrenze für Wertsachen
	10. Verzicht auf Einrede der groben Fahrlässigkeit
	C1. Klauseln zur Hausratversicherung - falls vereinbart -
	1. Diebstahl von Fahrrädern und Fahrradanhängern
	2. Sportgeräte außer Haus
	3. Gegenstände von besonderem Wert
	4. Hausrat außerhalb der ständigen Wohnung
	5. Eingelagerter Hausrat
	6. Sicherheitsvorschriften
	7. Sicherungsvereinbarungen
	8. Kein Abzug wegen Unterversicherung
	9. Sondervereinbarung Wertbehältnisse
	C3.  In Erweiterung zu den VHB 2010 gelten – falls vereinbart – Elementarschäden mitversichert
	C4. In Erweiterung zu den VHB 2010 gelten – falls vereinbart – Service- und Assistance-Leistungen mitversichert:

	HR7 Allg Tarifbest
	HR8 Merkblatt DV
	Vorbemerkung
	Einwilligungserklärung
	Schweigepflichtentbindungserklärung
	1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
	2. Datenübermittlung an Rückversicherer
	3. Datenübermittlung an andere Versicherer
	4. Zentrale Hinweissysteme
	5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
	6. Betreuung durch Versicherungsvermittler
	7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte


	HR9 Satzung

